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BFH: Veranlagungszeitraumbezogene Auslegung von § 17 Abs. 1 Satz 4 EStG 

Nach § 17 Abs. 1 Satz 4 EStG ist für die Beurteilung einer Steuerverstrickung von im Privatvermö-

gen gehaltenen Anteilen an Kapitalgesellschaften nach § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG bei unentgeltlicher 

Übertragung innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veräußerung auch eine Beteiligung des 

Rechtsvorgängers in einem von § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG erfassten Umfang schädlich. Der BFH hat 

mit Urteil vom 12.03.2024 (IX R 9/23 (IX R 38/15)) entschieden, dass § 17 Abs. 1 Satz 4 EStG ver-

anlagungszeitraumbezogen auszulegen ist. Mithin ist erforderlich, dass der Übertragende inner-

halb des maßgeblichen Fünfjahreszeitraums nach der für diesen Zeitraum jeweils gültigen Rechts-

lage wesentlich/maßgeblich beteiligt war. 

Im Streitfall war die Mutter der Klägerin zu 1,04 % am Kapital einer AG beteiligt. Um der Herabset-

zung/Reduktion der Beteiligungsschwelle von 10 % auf 1 % zu begegnen, hatte die Mutter mit 

Vertrag vom 05.12.2000 der Klägerin die Hälfte dieses Aktienpakets teilweise unentgeltlich über-

tragen. Die Änderung in § 17 Abs. 1 EStG durch das Steuersenkungsgesetz (StSenkG) erfolgte erst 

zum 01.01.2001 (Art. 1 Nr. 10 i.V.m. Art. 19 Abs. 1 StSenkG i.V.m. § 52 Abs. 34a EStG i.d.F. des 

StSenkG). Im Dezember 2002 veräußerte die Klägerin ihre Beteiligung an der AG. Für den unent-

geltlich erworbenen Teil vertrat das Finanzamt die Auffassung, dass der Gewinn aus der Veräuße-

rung der Aktien nur insoweit als nicht steuerbar anzusehen sei, als er auf den Wertzuwachs vor 

der Verkündung des StSenkG und damit auf die Zeit bis zum 26.10.2000 entfalle. Zur Ermittlung 

des danach anzusetzenden Veräußerungsgewinns trete der gemeine Wert der veräußerten An-

teile zum 26.10.2000 an die Stelle der ursprünglichen Anschaffungskosten.  

Der BFH hat nunmehr jedoch entschieden, dass es sich bei der Beteiligung der Mutter bis zur teil-

entgeltlichen Übertragung nicht um eine wesentliche/maßgebliche Beteiligung im Sinne von § 17 

Abs. 1 Satz 4 EStG gehandelt hat. Erst nach der Übertragung sei die maßgebliche Beteiligungs-

grenze für eine Steuerbarkeit des Veräußerungsgewinns nach § 17 Abs. 1 EStG durch das 

StSenkG auf mindestens 1 % herabgesetzt worden. Zum Zeitpunkt der Übertragung habe die mit 

dem Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 abgesenkte Beteiligungsquote von mindestens 

10 % gegolten. Anders als das Finanzgericht und das Finanzamt meinten, gelte die Senatsrecht-

sprechung zum veranlagungszeitraumbezogenen Beteiligungsbegriff, wonach für jeden Veranla-

gungszeitraum innerhalb des Fünfjahreszeitraums des § 17 Abs. 1 Satz 4 EStG die Überschreitung 

der Beteiligungsgrenze nach der im jeweiligen Jahr gesetzlich festgelegten Höhe zu bestimmen 

ist, trotz der erfolgten Gesetzesänderungen durch das StSenkG fort (entgegen BMF vom 

27.05.2013). Die Streichung des Begriffs der wesentlichen Beteiligung in § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG 

durch das StSenkG habe hieran nichts geändert. Nach Auffassung des Senats handele es sich le-

diglich um eine gesetzestechnische Anpassung, soweit die zuvor in § 17 Abs. 1 Satz 4 EStG a.F. 

enthaltene Definition der wesentlichen Beteiligung in Abs. 1 Satz 1 integriert worden ist. Dass 

Satz 1 nunmehr selbst die erforderliche Mindestbeteiligungshöhe regelt, führe danach zu keiner 

Änderung der Gesetzessystematik. 

In diesem Urteil äußert sich der BFH auch zum Vertrauensschutz bei Gesetzesänderungen. Es sei 

irrelevant, dass die Anteilsübertragung zeitlich nach der Verkündung des StSenkG im Oktober 

2000 erfolgte, also nachdem bekannt war, dass die Beteiligungsgrenze auf 1 % herabgesetzt 

wird. Entscheidend sei bei Gesetzesänderungen der Tag des Inkrafttretens der Änderung, im 

Streitfall also der 01.01.2001. Würde man hingegen auf den Tag der Verkündung des Gesetzes 

abstellen, würde die Rechtsänderung durch die Versagung des Vertrauensschutzes faktisch zu ei-

nem früheren Zeitpunkt Wirkung entfalten, als es der Gesetzgeber bezweckte und die Gesetzes-

änderung in Kraft trat. 

Dieses Urteil hat Bedeutung nur für vergleichbare Altfälle. 
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BFH: Sachverständige Schätzung der Restnutzungsdauer eines Gebäudes nach Maßgabe der be-

treffenden ImmoWertV 

Der BFH hat mit Urteil vom 23.01.2024 (IX R 14/23) entschieden, dass der Steuerpflichtige sich 

zur Darlegung einer kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer eines Gebäudes gemäß § 7 Abs. 4 

Satz 2 EStG jeder sachverständigen Methode bedienen kann, die im Einzelfall zur Führung des er-

forderlichen Nachweises geeignet erscheint (Anschluss an BFH-Urteil vom 28.07.2021 – IX R 

25/19, Rz. 19); zum Teil entgegen BMF-Schreiben vom 22.02.2023, Rz. 24, vgl. hierzu TAX 

WEEKLY # 7/2023).  

Im Urteilsfall waren im Wesentlichen die Anforderungen an den Nachweis der Ermittlung einer 

von § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a EStG abweichenden Restnutzungsdauer eines Gebäudes 

streitig. Hierzu holte das Finanzgericht ein Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten 

Sachverständigen für die Wertermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken ein. Der 

Sachverständige ermittelte in seinem Gutachten nach Maßgabe von § 6 Abs. 6 ImmoWertV 2010 

und Anlage 4 (Modell zur Ableitung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer für Wohngebäude un-

ter Berücksichtigung von Modernisierungen) der Sachwertrichtlinie (SW-RL) vom 05.09.2012 für 

das Gesamtobjekt eine gewichtete tatsächliche Restnutzungsdauer von 19 Jahren. Dem folgte 

das Finanzgericht und gab der Klage statt. 

Zwar entschied der BFH, dass die Revision des Finanzamts begründet ist. Das angefochtene Urteil 

war aufzuheben, und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Finanz-

gericht zurückzuverweisen. Dies beruhte aber auf anderen Gründen. Revisionsrechtlich nicht zu 

beanstanden sei hingegen die Entscheidung des Finanzgerichts gewesen, die Gebäude-AfA nicht 

über 50 Jahre, sondern gemäß § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG über nur 19 Jahre zu verteilen. 

Der erkennende Senat habe bereits entschieden, dass sich der Steuerpflichtige zur Darlegung ei-

ner kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer jeder sachverständigen Methode bedienen könne, die 

im Einzelfall zur Führung des erforderlichen Nachweises geeignet erscheine. Die gewählte Me-

thode müsse über die maßgeblichen Determinanten der Nutzungsdauer – zum Beispiel techni-

scher Verschleiß, wirtschaftliche Entwertung, rechtliche Nutzungsbeschränkungen – Aufschluss 

geben. Gerade wegen des Umstands, dass für die Richtigkeit der zu schätzenden Nutzungsdauer 

nur eine größtmögliche Wahrscheinlichkeit sprechen müsse, würde die Feststellungslast des 

Steuerpflichtigen überspannt werden, wenn der Schätzung eine bestimmte Gutachtenmethodik 

(zum Beispiel Bausubstanzgutachten) oder ein bestimmtes Ermittlungsverfahren zwingend zu-

grunde liegen müsste. Demzufolge habe der Senat ausdrücklich anerkannt, dass auch eine Gut-

achtenmethode, durch die die Restnutzungsdauer eines Gebäudes modellhaft wirtschaftlich be-

stimmt werde, als Nachweis für die Inanspruchnahme des § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG genügen könne 

(BFH-Urteil vom 28.07.2021 – IX R 25/19, Rz. 19 ff.). An diesen Rechtsgrundsätzen halte der Senat 

fest. 

Die weitergehenden Anforderungen und Einschränkungen, die die Finanzverwaltung in Rz. 23 f. 

des BMF-Schreibens vom 22.02.2023 für den Nachweis einer kürzeren tatsächlichen Nutzungs-

dauer durch Sachverständigengutachten aufstellt, lassen sich dem Gesetz jedenfalls nicht in 

Gänze entnehmen. Weder § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG noch § 11c Abs. 1 Satz 1 EStDV geben vor, auf 

welche Weise und anhand welcher Gutachtenmethode der Zeitraum, in dem ein Gebäude vo-

raussichtlich seiner Zweckbestimmung entsprechend genutzt werden kann, zu schätzen ist. Be-

reits aus diesem Grund sei die Anweisung des BMF in Rz. 24 seines Schreibens, die "bloße Über-

nahme" einer Restnutzungsdauer aus einem Verkehrswertgutachten reiche als Nachweis einer 
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kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer nicht aus, nicht tragfähig. Insbesondere die sachverstän-

dige Ermittlung der Restnutzungsdauer gemäß § 6 Abs. 6 ImmoWertV 2010 (inzwischen § 4 

Abs. 3 ImmoWertV 2021) sei eine gutachterlich anerkannte Schätzungsmethode, die ohne eine 

gesetzliche Anordnung für steuerrechtliche Schätzungen nicht ausgeschlossen werden könne.  

Zudem sei der Einwand, die nach den Vorgaben der betreffenden Immobilienwertermittlungsver-

ordnung im Rahmen einer Verkehrswertermittlung ermittelte Gesamtnutzungs- und Restnutzungs-

dauer eines Gebäudes führten für Zwecke des § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG nicht zu "sachgerechten Er-

gebnissen" (BMF-Schreiben vom 22.02.2023, Rz. 24), unbelegt. Er berücksichtige insbesondere 

nicht, dass trotz einer im Kern modellhaften – sachverständigen – Berechnung der Nutzungsdauer 

die tatsächlichen Gegebenheiten des Einzelfalls einbezogen werden. 

Ein auf die Vorgaben der betreffenden Immobilienwertermittlungsverordnung gestütztes Sach-

verständigengutachten sei auch geeignet, Aufschluss über die für die tatsächliche Nutzungsdauer 

maßgeblichen Determinanten zu geben. 

Vorsorglich weist der Senat aber klarstellend darauf hin, dass seine Ausführungen in der Entschei-

dung vom 28.07.2021 - IX R 25/19 (dort Rz. 20 ff.) nicht dahingehend zu verstehen seien, dass der 

Steuerpflichtige allein durch eine schlichte Bezugnahme auf die modellhaft ermittelte Gesamt- so-

wie Restnutzungsdauer eines Gebäudes nach Maßgabe der betreffenden Immobilienwertermitt-

lungsverordnung eine kürzere tatsächliche Nutzungsdauer im Sinne von § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG 

darlegen und nachweisen könne. Vielmehr bedürfe es für die Schätzung der Nutzungsdauer einer 

sachverständigen Begutachtung, die insbesondere die individuellen Gegebenheiten des Objekts 

(zum Beispiel durchgeführte oder unterlassene Instandsetzungen oder Modernisierungen, vgl. § 4 

Abs. 3 Satz 2 ImmoWertV 2021) einbeziehe. 

 

BFH: Erteilung einer Bescheinigung nach § 44a Abs. 5 Satz 4 EStG bei unbeschränkt steuer-

pflichtigen Holdingkapitalgesellschaften 

Die Vorschrift des § 44a Abs. 5 EStG enthält die Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug bei 

Dauerüberzahlern. Danach ist kein Steuerabzug vorzunehmen, wenn die Kapitalerträge zu Be-

triebseinnahmen des Gläubigerunternehmens führen und durch Vorlage einer Bescheinigung 

nachgewiesen wird, dass bei ihm auf Grund der Art seiner Geschäfte die Kapitalertragsteuer auf 

Dauer höher wäre als die gesamte festzusetzende Einkommen- oder Körperschaftsteuer. Mit Urteil 

vom 12.12.2023 (VIII R 31/21) hat der BFH nunmehr entschieden, dass soweit die Einnahmen ei-

ner Holdingkapitalgesellschaft ausschließlich aus nach § 8b Abs. 1 KStG (weitgehend) steuer-

freien Beteiligungseinkünften bestehen, bei ihr eine zwangsläufige Überzahlersituation aufgrund 

der "Art der Geschäfte" dauerhaft gegeben ist.  

Sieht die Satzung einer Holdingkapitalgesellschaft vor, dass die Gesellschaft auch eine weitere 

Geschäftstätigkeit entfalten darf, mit der sie die Überzahlersituation vermeiden könnte, kommt es 

darauf nicht an, wenn die Gesellschaft von dieser Möglichkeit tatsächlich dauerhaft keinen Ge-

brauch macht und nach ihrer Struktur auch nicht dazu in der Lage wäre, eine solche weitere Ge-

schäftstätigkeit auszuüben. Dasselbe gilt, wenn die Gesellschaft von der Ermächtigung zur Aus-

übung einer weiteren Geschäftstätigkeit zwar Gebrauch macht, dabei aber nicht am Markt tätig 

wird und wenn sie ohne vorherige Änderung ihrer Struktur nicht in der Lage wäre, die entfaltete 

Tätigkeit mit Gewinn auch am Markt anzubieten. Der Dauerhaftigkeit einer solchen Situation stehe 

nicht entgegen, dass die Gesellschaft ihre Struktur ändern könnte. 
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Gegenstand des Unternehmens der Klägerin, eine GmbH, ist neben dem Halten und Verwalten 

eigenen Vermögens auch die Beratung von Unternehmen (ohne Rechts- oder Steuerberatung). 

Die Klägerin ist Alleingesellschafterin der XY GmbH (Tochtergesellschaft). Andere Beteiligungen 

hat die Klägerin seit ihrer Gründung nicht. Aus der Beteiligung bezieht die Klägerin jährliche Aus-

schüttungen. Beratungsleistungen erbringt sie ausschließlich gegenüber ihrer Tochtergesell-

schaft, um ihre Gewinnausschüttungen zu steigern. Da sie nicht über eigenes Personal verfügt, 

kauft sie die Beratungsleistungen ein und stellt sie der Tochtergesellschaft weitgehend kostende-

ckend zur Verfügung. Die festgesetzte Körperschaftsteuer war in der Vergangenheit stets niedri-

ger als die anzurechnende Kapitalertragsteuer. 

Mit Schreiben vom 11.10.2016 beantragte die Klägerin eine Bescheinigung gemäß § 44a Abs. 5 

Satz 4 EStG zur Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug ab dem 01.01.2016. Das Finanzamt 

lehnte den Antrag ab. Die Klage hatte vor dem Finanzgericht Erfolg. Mit seiner Revision rügte das 

Finanzamt die Verletzung von § 44a Abs. 5 Satz 1 EStG. Das Finanzgericht habe die Vorschrift feh-

lerhaft ausgelegt, indem es auf die tatsächlich von der Klägerin ausgeübte Tätigkeit abgestellt 

habe und nicht darauf, dass die Klägerin nach der Satzung Beratungsleistungen erbringen dürfe. 

Der BFH hat die Revision aus den einleitend skizzierten Gründen als unbegründet zurückgewiesen. 

Das Finanzgericht habe rechtsfehlerfrei erkannt, dass die Klägerin einen Anspruch auf Erteilung 

der Bescheinigung gemäß § 44a Abs. 5 Satz 4 EStG habe. Zum einen biete die Klägerin ihre Bera-

tungsleistungen nicht am Markt an, sondern berate ausschließlich ihre Tochtergesellschaft. Zum 

andern sei sie auch nicht dafür ausgestattet, Beratungsleistungen mit Gewinn am Markt anbieten 

zu können, da sie mangels eigenen Personals die (von ihr erbrachten) Beratungsleistungen selbst 

einkaufen müsse. Daraus habe das Finanzgericht rechtsfehlerfrei den Schluss ziehen können, dass 

die Klägerin aufgrund ihrer Struktur nicht in der Lage war und ist, eine Beratungstätigkeit mit Ge-

winn am Markt anzubieten. Dies zugrunde gelegt beruhe die Überzahlersituation der Klägerin auf 

der "Art ihrer Geschäfte" und nicht auf der Art und Weise, wie sie ihre Geschäfte erbringe. Ob die 

Klägerin für die von ihr eingekauften Beratungsleistungen von ihrer Tochtergesellschaft auch ei-

nen höheren als den Einkaufspreis hätte verlangen können, sei unerheblich, weil ein solcher Preis 

am Markt jedenfalls nicht realisiert werden könnte. Jeder Dritte würde in diesem Fall die Beratung 

ohne Zwischenschaltung der Klägerin selbst in Auftrag geben. 

Neben diesen materiell-rechtlichen Fragen hat der BFH dabei auch wichtige prozessuale Fragen 

zur sog. Dauerüberzahlerbescheinigung bei Holdingkapitalgesellschaften geklärt. Werde eine sol-

che Bescheinigung gemäß § 44a Abs. 5 Sätze 4 und 5 EStG für die Zukunft beantragt, handele es 

sich grundsätzlich um eine unbefristete Bescheinigung. Verweigere das Finanzamt deren Ertei-

lung, könne und müsse hiergegen im Rahmen einer Verpflichtungsklage (§ 40 Abs. 1 Var. 2 FGO) 

vorgegangen werden. Zwar erledige sich das Klagebegehren fortlaufend, wenn die einbehaltene 

Kapitalertragsteuer für Zeiträume, die Gegenstand des Antrags bis zur Ablehnungsentscheidung 

sind, angerechnet oder erstattet wird. Da eine ablehnende Entscheidung des Finanzamts im Re-

gelfall aber keine zeitliche Begrenzung enthalte, wirke sie auch unbefristet in die Zukunft. Deshalb 

bestehe das rechtliche Interesse der Klägerin an der Erteilung der Bescheinigung fort, ohne dass 

es hierzu während eines andauernden Rechtsbehelfsverfahrens einer Klageerweiterung über den 

Zeitpunkt der Ablehnungsentscheidung des Finanzamts hinaus bedürfe. 
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BFH: Lohnsteuerpauschalierung bei Betriebsveranstaltungen, die nicht allen Betriebsangehöri-

gen offenstehen 

Der BFH hat mit Urteil vom 27.03.2024 (VI R 5/22) entschieden, dass nach der ab dem Veranla-

gungszeitraum 2015 geltenden Legaldefinition in § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 1 EStG eine Be-

triebsveranstaltung auch dann vorliegen kann, wenn sie nicht allen Angehörigen eines Betriebs 

oder eines Betriebsteils offensteht. Das Tatbestandsmerkmal Betriebsveranstaltung in der Pau-

schalierungsvorschrift des § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG entspricht der Legaldefinition in § 19 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 1 EStG. 

Im Urteilsfall veranstaltete eine Firma im Jahr 2015 Weihnachtsfeiern, zu denen nur ausgewählte 

Teilnehmer aus dem Führungskreis eingeladen worden waren. Dabei handelte es sich um Mitar-

beiter, die eine bestimmte Karrierestufe erreicht hatten, aber keinen eigenständigen Betriebsteil 

bildeten. 

Das klagende Unternehmen wollte diese Feiern als Betriebsveranstaltungen behandeln und die 

Aufwendungen dafür gemäß § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG mit 25 % pauschal versteuern. Dem wi-

dersprach das Finanzamt und erließ einen Nachforderungsbescheid. Denn der Begriff der Be-

triebsveranstaltung setze voraus, dass die Teilnahme an der Veranstaltung allen Arbeitnehmern 

des Betriebs oder des Betriebsteils offenstehe.  

Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung erkannte der BFH nach aktueller Rechtslage die 

Aufwendungen als im Rahmen von Betriebsveranstaltungen entstanden an und ließ eine Pauschal-

versteuerung nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG mit 25 % zu. Dass die Veranstaltungen nicht allen 

Betriebsangehörigen offenstanden, steht dem laut BFH nicht entgegen.  

Denn die Legaldefinition in § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 1 EStG erfordere lediglich eine Veran-

staltung auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem Charakter. Das Offenstehen für alle Ange-

hörigen des Betriebs oder eines Betriebsteils ist seit der Gesetzesänderung mit Wirkung ab 2015 

ausschließlich Tatbestandsvoraussetzung für die Gewährung des Freibetrags von 110 € gemäß 

§ 19 Abs. 1 Nr. 1a Satz 3 EStG. Die Pauschalierungsmöglichkeit des § 40 Abs. 2 Nr. 2 EStG setze

auf der Legaldefinition des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 1 EStG auf; eine gewollte abweichende

Definition für die Zwecke der Pauschalierung ist nicht ersichtlich. Der BFH weist ausdrücklich da-

rauf hin, dass die in § 40 Abs. 2 EStG geregelten Pauschalierungsmöglichkeiten vor allem der Ver-

einfachung des Lohnsteuerverfahrens dienen und übermäßiger Arbeitsaufwand in einer Vielzahl

gleichgelagerter Fälle vermieden werden soll.

Es bleibt nun abzuwarten, wie die Finanzverwaltung auf dieses BFH-Urteil reagiert. Mit einer Ver-

öffentlichung im Bundessteuerblatt wäre die Entscheidung seitens der Finanzverwaltung in allen 

vergleichbaren offenen Fällen nach aktueller Rechtslage anzuwenden.  

Eine Anwendbarkeit nicht über den entschiedenen Einzelfall hinaus würde hingegen aus einem 

sog. Nichtanwendungserlass der Finanzverwaltung resultieren. Aber auch dann stehen nach aktu-

eller Rechtslage die rechtlichen Vorzeichen unter Berufung auf das BFH-Urteil in vergleichbaren 

Fällen gut, wenn Sachbezüge für die Teilnahme an Betriebsveranstaltungen, die nicht allen Ange-

hörigen eines Betriebs oder Betriebsteils offenstehen, nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG mit 25 % 

pauschal versteuert werden.  

Über den Anwendungsbereich von Betriebsveranstaltungen hinaus könnte die Entscheidung 

möglicherweise auch auf die Beurteilung anderer Arten von Veranstaltungen (z.B. Mitarbeiter-In-

centive-Veranstaltungen, Teammeetings oder sog. Belohnungsessen) Auswirkung haben. Das 

BFH-Urteil bleibt insoweit einer weiteren Auswertung vorbehalten.  
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Ergänzender Hinweis: Werden Sachbezüge für die Teilnahme an Betriebsveranstaltungen anstatt 

nach dem häufig von Unternehmen optierten § 37b EStG mit 30 % nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 

EStG mit 25 % pauschalversteuert, verringert sich nicht nur die steuerliche Belastung. Zudem tritt 

gem. § 1 Abs. 2 SV-Entgeltverordnung Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung ein, die einen 

nicht unwesentlichen Kostenfaktor für Unternehmen darstellt. Hier ist die klarstellende Entschei-

dung des Bundessozialgerichts vom 23.04.2024 (B 12 BA 3/22 R) zu beachten, nach der eine Bei-

tragsfreiheit durch eine Nachholung der Pauschalbesteuerung nur bis zum Zeitpunkt möglich ist, 

zu dem die Lohnsteuerbescheinigung für das Vorjahr übermittelt werden muss. Dieser Zeitpunkt 

ist spätestens Ende Februar des Folgejahres.  

Eine Nachholung der Pauschalsteuer ist demnach zwar nach dem Februar des Folgejahres steuer-

rechtlich noch möglich, dies führt aber nicht mehr zur sozialversicherungsrechtlichen Beitragsfrei-

heit. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 13.04.2024  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

C‑241/23 08.05.2024 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – 

Richtlinie 2006/112/EG – Art. 73 – Lieferungen von Gegenständen und 

Dienstleistungen – Sacheinlage von Grundstücken – Steuerbemessungs-

grundlage – Gegenleistung – Aktien – Nennwert – Ausgabewert 

 

Alle am 10.05.2024 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

II R 33/22 19.03.2024 
Bekanntgabe eines Grunderwerbsteuerbescheids bei Form-

wechsel 

IX R 9/23 (IX R 

38/15) 
12.03.2024 

Veranlagungszeitraumbezogene Auslegung von § 17 Abs. 1 

Satz 4 EStG 

IX R 14/23 23.01.2024 
Sachverständige Schätzung der Restnutzungsdauer eines Ge-

bäudes nach Maßgabe der betreffenden ImmoWertV 

VI R 5/22 27.03.2024 
Lohnsteuerpauschalierung bei Betriebsveranstaltungen, die 

nicht allen Betriebsangehörigen offenstehen 

VI R 2/22 29.02.2024 

Aufwendungen für PID mit nachfolgender künstlicher Befruch-

tung einer nicht verheirateten und gesunden Frau als außer-

gewöhnliche Belastungen 

VI R 25/21 08.02.2024 
Wirksame Bekanntgabe einer Einspruchsentscheidung an ei-

nen Bevollmächtigten trotz Widerrufs der Vollmacht 

VI R 26/21 08.02.2024 
Minderung des Bruttolohns bei Kindergeldzahlung an den Ar-

beitgeber im Rahmen einer Nettolohnvereinbarung 

VI R 10/22 08.02.2024 
Kostenerstattungen eines kirchlichen Arbeitgebers für erwei-

terte Führungszeugnisse kein Arbeitslohn 

VIII R 31/21 12.12.2023 

Erteilung einer Bescheinigung nach § 44a Abs. 5 Satz 4 EStG 

bei unbeschränkt steuerpflichtigen Holdingkapitalgesellschaf-

ten 

X B 68, 69/23 17.04.2024 
Wartepflicht bei angekündigter Verspätung eines Verfahrens-

beteiligten; Zweifel an der Wirksamkeit der StBPPV 

 

 

 

 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=285826&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=267132
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410077/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410085/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410085/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410086/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410082/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410081/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410079/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410080/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410083/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410084/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410087/
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Alle am 10.05.2024 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

I R 8/19 07.02.2024 

"Bondstripping" durch Luxemburger SICAV mit KGaA als Ge-

sellschafterin - Schachtelprivileg nach DBA-Luxemburg 

1958/2009 - Verhältnis von § 42 AO zu § 15b EStG 

IX R 8/23 (IX R 

37/15) 
12.03.2024 

Inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 12.03.2024 - IX R 9/23 (IX R 

38/15) - Veranlagungszeitraumbezogene Auslegung von § 17 

Abs. 1 Satz 4 EStG 

VIII B 31/23 23.04.2024 
Formfreiheit eines Terminaufhebungs- beziehungsweise -ver-

legungsantrags 

 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450073/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450074/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450074/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450072/
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Urteil vom 12. March 2024, IX R 9/23 (IX R 38/15)
Veranlagungszeitraumbezogene Auslegung von § 17 Abs. 1 Satz 4 EStG


ECLI:DE:BFH:2024:U.120324.IXR9.23.0


BFH IX. Senat


FGO § 118 Abs 2, FGO § 126 Abs 3 S 1 Nr 1, EStG § 17 Abs 1 S 1, EStG § 17 Abs 1 S 4, FGO § 135 Abs 1, FGO § 136 Abs 1
S 1


vorgehend Niedersächsisches Finanzgericht , 14. April 2015, Az: 13 K 255/12


Leitsätze


§ 17 Abs. 1 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes ist veranlagungszeitraumbezogen auszulegen. Mithin ist erforderlich,
dass der Übertragende innerhalb des maßgeblichen Fünfjahreszeitraums nach der für diesen Zeitraum jeweils gültigen
Rechtslage wesentlich/maßgeblich beteiligt war.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin werden das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 14.04.2015 - 13 K 255/12
und die Einspruchsentscheidung vom 18.07.2011 aufgehoben.


Der Einkommensteuerbescheid für 2002 vom 01.11.2007 wird dahingehend geändert, dass die Einkünfte aus
Gewerbebetrieb gemäß § 17 des Einkommensteuergesetzes auf 426.552 € herabzusetzen sind.


Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.


Die Berechnung der Steuer wird dem Beklagten übertragen.


Die Kosten für das erstinstanzliche Verfahren hat der Beklagte zu tragen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens haben der Beklagte zu 5 % und die Klägerin zu 95 % zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Beteiligten streiten über die Besteuerung eines Gewinns aus der Veräußerung eines teilweise unentgeltlich
erworbenen Aktienpakets nach § 17 des Einkommensteuergesetzes (EStG) i.d.F. des Steuersenkungsgesetzes
(StSenkG) vom 23.10.2000 (BGBl I 2000, 1433).


1


Die Mutter der Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) war bis Dezember 2000 Eigentümerin eines Aktienpakets
an der … AG (AG) im Nennwert von insgesamt 200.000 DM. Dies entsprach einer Beteiligung am Kapital der AG von
1,04 %. Mit Vertrag vom 05.12.2000 übertrug die Mutter der Klägerin die Hälfte des Aktienpakets auf die Klägerin.
Als Gegenleistung zahlte die Klägerin 650.000 DM.


2


Im Dezember 2002 veräußerte die Klägerin ihre Beteiligung an der AG. Hierbei erzielte sie einen Veräußerungserlös
von 2.750.000 €.


3


Der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) schätzte zunächst mit Einkommensteuerbescheid vom
10.05.2004 bei den Einkünften aus Gewerbebetrieb für den Veranlagungszeitraum 2002 einen Veräußerungsgewinn
in Höhe von 2.750.000 € und berücksichtigte diesen unter Anwendung des Halbeinkünfteverfahrens.


4
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Entscheidungsgründe


II.


Im Rahmen des hiergegen gerichteten Einspruchsverfahrens traf die Klägerin mit dem FA eine tatsächliche
Verständigung. Nach dieser sollte der Kurswert der Aktien auf den Stichtag 05.12.2000  1 100 % des Nennwerts
betragen.


5


Das FA änderte hierauf mit Bescheid vom 01.11.2007 die Einkommensteuerfestsetzung für 2002 und
berücksichtigte unter Anwendung des Halbeinkünfteverfahrens einen Veräußerungsgewinn von 552.285 €. Dabei
ging das FA unter Ansatz eines Kurswerts von 1 100 % davon aus, dass die Klägerin die Aktien von ihrer Mutter zu
40,91 % unentgeltlich erworben habe und nur insoweit ein nach § 17 EStG steuerbarer Veräußerungsgewinn von
1.104.570 € vorliege.


6


In der Folge ruhte das Einspruchsverfahren in Hinblick auf die beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) wegen der
Herabsenkung der Wesentlichkeitsgrenze des § 17 EStG durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 vom
24.03.1999 (BGBl I 1999, 402) anhängigen Verfahren (Beschluss vom 07.07.2010 - 2 BvR 748/05, 2 BvR 753/05,
2 BvR 1738/05, BVerfGE 127, 61, BStBl II 2011, 86). Nach Wiederaufnahme des Einspruchsverfahrens vertrat das FA
die Auffassung, dass der Gewinn aus der Veräußerung der Aktien insoweit als nicht steuerbar anzusehen sei, als er
auf den Wertzuwachs vor der Verkündung des Steuersenkungsgesetzes und damit auf die Zeit bis zum 26.10.2000
entfalle. Zur Ermittlung des danach anzusetzenden Veräußerungsgewinns trete der gemeine Wert der veräußerten
Anteile zum 26.10.2000 an die Stelle der ursprünglichen Anschaffungskosten. Unter Rückgriff auf die tatsächliche
Verständigung nahm das FA einen gemeinen Wert der Aktien von 1 100 % an. Mithin berücksichtigte das FA in der
Einspruchsentscheidung vom 18.07.2011 einen Veräußerungsgewinn gemäß § 17 EStG von 894.944 €, den es unter
Anwendung des Halbeinkünfteverfahrens in Höhe von 447.472 € der geänderten Einkommensteuerfestsetzung
zugrunde legte.


7


Mit der hiergegen erhobenen Klage begehrte die Klägerin die Minderung des zu versteuernden
Veräußerungsgewinns nach Anwendung des Halbeinkünfteverfahrens auf 426.552 €. Das Finanzgericht (FG) wies die
Klage ab (Urteil vom 14.04.2015 - 13 K 255/12). Zur Vermeidung eines Verstoßes gegen das Rückwirkungsverbot
habe das FA zutreffend unter Rückgriff auf den tatsächlichen Wert der Anteile zum 05.12.2000 bis zur Verkündung
des Steuersenkungsgesetzes entstandene Wertsteigerungen bei der Besteuerung nicht berücksichtigt.


8


Hiergegen wendet sich die Klägerin mit der vom FG zugelassenen Revision, mit der sie unter anderem die
Verletzung materiellen Rechts (§ 17 EStG) rügt.


9


Bereits im Verfahren vor dem FG habe sie eine Herabsetzung des Veräußerungsgewinns auf 0 € begehrt, aber einen
unzutreffenden Antrag formuliert. Das FG habe auch ihr eigentliches Begehren bei der Entscheidungsfindung
zugrunde gelegt. Andernfalls hätte das FG gegen seine prozessuale Fürsorgepflicht verstoßen.


10


Der Veräußerungsgewinn unterliege nicht der Besteuerung. Aus der Rechtsprechung des BVerfG folge, dass die
Beteiligungsgrenzen des § 17 EStG veranlagungszeitraumbezogen auszulegen seien. Vorliegend habe die
streitgegenständliche Beteiligung zu keinem Zeitpunkt die für den jeweiligen Veranlagungszeitraum geltenden
Beteiligungsgrenzen überschritten.


11


Die Klägerin beantragt,
das angefochtene Urteil aufzuheben und die Einkommensteuer für den Veranlagungszeitraum 2002 ohne
Berücksichtigung von Einkünften aus Gewerbebetrieb gemäß § 17 EStG aus der Veräußerung der Anteile an der AG
festzusetzen.


12


Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


13


In Anbetracht des eindeutigen Gesetzeswortlauts könne der veranlagungszeitraumbezogene Beteiligungsbegriff
keine Anwendung finden. Dem stünden auch keine Vertrauensschutzaspekte entgegen.


14


Soweit die Klägerin eine Nichtberücksichtigung des Gewinns aus der Veräußerung der Anteile an der AG bei den
Einkünften gemäß § 17 EStG beansprucht und damit über den im erstinstanzlichen Verfahren gestellten
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III.


Klageantrag, mit dem sie lediglich eine Herabsetzung dieser Einkünfte auf 426.552 € begehrte, hinausgeht, ist die
Revision unzulässig.


Eine Erweiterung des Antrags, die ‑‑wie im Streitfall‑‑ darin liegen kann, dass die Festsetzung der Steuer auf einen
niedrigeren Betrag begehrt wird, ist im Revisionsverfahren ausgeschlossen. Insoweit fehlt der Revision die formelle
Beschwer (Urteile des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 01.06.2016 - X R 43/14, BFHE 254, 536, BStBl II 2017, 55,
Rz 14 und vom 22.12.2010 - I R 110/09, BFHE 232, 415, BStBl II 2014, 119, Rz 30, m.w.N.).


16


Das Vorbringen der fachkundig vertretenen Klägerin im finanzgerichtlichen Verfahren kann nicht derart ausgelegt
werden, dass vor dem FG begehrt wurde, die Einkommensteuer ohne Berücksichtigung eines Veräußerungsgewinns
im Sinne von § 17 EStG festzusetzen. Der in der mündlichen Verhandlung durch die Prozessbevollmächtigte der
Klägerin gestellte Antrag ist eindeutig und keiner entsprechenden Auslegung durch den Senat zugänglich (vgl.
BFH-Beschluss vom 31.05.2017 - I B 102/16, Rz 15). An die Auslegung prozessualer Erklärungen von Berufsträgern
‑‑wie der Prozessbevollmächtigten‑‑ ist in der Regel ein strenger Maßstab anzulegen (BFH-Beschluss vom
25.04.2006 - VIII E 2/06, BFH/NV 2006, 1335, unter II.2.a). Gründe, von diesem Grundsatz abzuweichen, liegen nicht
vor. Anhaltspunkte, dass das FG bei der Entscheidungsfindung ein Begehren auf Herabsetzung der Einkünfte aus
§ 17 EStG auf 0 € berücksichtigt haben sollte, sind nicht vorhanden. Ebenfalls ist nicht ersichtlich, dass die Klägerin
ein entsprechendes Begehren bereits im Klageverfahren zum Ausdruck gebracht hatte. In Anbetracht dessen kommt
auch keine Verletzung der Fürsorgepflicht des FG nach § 76 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) in Betracht.


17


Die Revision ist im Übrigen zulässig und begründet. Sie führt gemäß § 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 FGO zur Aufhebung
des finanzgerichtlichen Urteils und zur Änderung der Einkommensteuerfestsetzung 2002. Der bei den Einkünften
der Klägerin aus Gewerbebetrieb zu berücksichtigende Veräußerungsgewinn gemäß § 17 EStG wird auf 426.552 €
herabgesetzt. Zu Unrecht ist das FG von einer steuerbaren Anteilsveräußerung der Klägerin ausgegangen. Weder ist
die Klägerin selbst (dazu 1.) noch ihre Mutter (dazu 2.) hinreichend an der AG beteiligt gewesen. Da der BFH jedoch
gemäß § 121 Satz 1, § 96 Abs. 1 Satz 2 FGO an das Klagebegehren, soweit dieses zulässig ist, gebunden ist, kann er
über dieses nicht hinausgehen (dazu 3.).


18


1. Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG in der seit dem Steuersenkungsgesetz und damit auch im Streitjahr gültigen
Fassung gehört zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb auch der Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen an einer
Kapitalgesellschaft, wenn der Veräußerer innerhalb der letzten fünf Jahre am Kapital der Gesellschaft unmittelbar
oder mittelbar zu mindestens 1 % beteiligt war.


19


Dies ist vorliegend nicht der Fall. Nach den für den Senat gemäß § 118 Abs. 2 FGO bindenden Feststellungen des
FG übertrug ihre Mutter der Klägerin mit Vertrag vom 05.12.2000 die Hälfte ihres Aktienpakets an der AG, welches
insgesamt eine Beteiligung an der AG von 1,04 % widerspiegelte. Mithin erwarb die Klägerin eine Beteiligung von
lediglich 0,52 % und war ‑‑da sie nicht über weitere Aktien der AG verfügte‑‑ selbst nicht relevant im Sinne von § 17
Abs. 1 Satz 1 EStG an der Gesellschaft beteiligt.


20


2. Auch liegt keine Steuerbarkeit der Veräußerung der Aktien an der AG durch die Klägerin aufgrund von § 17 Abs. 1
Satz 4 EStG vor.


21


a) Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 4 EStG gilt § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG entsprechend, wenn der Veräußerer den veräußerten
Anteil innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veräußerung unentgeltlich erworben hat und der Rechtsvorgänger
innerhalb der letzten fünf Jahre im Sinne von Satz 1 beteiligt war. Letzteres lag im Streitfall nicht vor.


22


aa) Nach der Senatsrechtsprechung ist § 17 Abs. 1 Satz 4 EStG veranlagungszeitraumbezogen auszulegen
(Senatsurteil vom 24.01.2012 - IX R 8/10, BFHE 237, 33, BStBl II 2013, 363, Rz 28). Mithin ist erforderlich, dass der
Übertragende innerhalb des maßgeblichen Fünfjahreszeitraums nach der für diesen Zeitraum jeweils gültigen
Rechtslage wesentlich/maßgeblich beteiligt war.


23


bb) Anders als das FG und das FA meinen, gilt die Senatsrechtsprechung zum veranlagungszeitraumbezogenen
Beteiligungsbegriff trotz der erfolgten Gesetzesänderungen durch das Steuersenkungsgesetz fort (so bereits
Senatsurteil vom 24.01.2012 - IX R 8/10, BFHE 237, 33, BStBl II 2013, 363, Rz 28; im Ergebnis auch Köster,
Deutsche Steuer-Zeitung 2013, 484, 485; Thomer/Schulz, Betriebs-Berater 2013, 604, 606 f.; Söffing/Bron, Der
Betrieb 2012, 1585, 1589 f.; Bode, Finanz-Rundschau ‑‑FR‑‑ 2012, 1083, 1085; Strahl, Beratersicht zur
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Steuerrechtsprechung 2012, 27; a.A. Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen ‑‑BMF‑‑ vom 27.05.2013,
BStBl I 2013, 721; Dornheim, FR 2013, 599, 604 f.; Paus, FR 2012, 959, 961).


(1) Der von der Senatsrechtsprechung entwickelte veranlagungszeitraumbezogene Beteiligungsbegriff bedeutet,
dass die Beteiligungsgrenze innerhalb des Fünfjahreszeitraums nach § 17 Abs. 1 Satz 4 EStG
veranlagungszeitraumbezogen zu bestimmen ist, das heißt, es ist für jeden Veranlagungszeitraum innerhalb des
Fünfjahreszeitraums das Merkmal "wesentliche Beteiligung" nach der im jeweiligen Jahr gültigen
Beteiligungsgrenze zu bestimmen. Die veranlagungszeitraumbezogene Betrachtungsweise ist entwickelt worden,
um Vertrauensschutz zu gewähren (vgl. Senatsurteil vom 24.01.2012 - IX R 8/10, BFHE 237, 33, BStBl II 2013, 363,
Rz 27 f.). Der Steuerpflichtige, der im Wege der Schenkung eine nicht steuerverhaftete Beteiligung erhielt, sollte
nicht durch nachträgliche Absenkungen der Beteiligungsgrenze in die Steuerverhaftung hineinwachsen, obwohl
sowohl er als auch der Schenker zum Zeitpunkt der Schenkung nicht über der maßgeblichen Grenze lagen.


25


(2) Die Streichung des Begriffs der wesentlichen Beteiligung in § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG durch das StSenkG hat
hieran nichts geändert. Nach Auffassung des Senats handelt es sich lediglich um eine gesetzestechnische
Anpassung, soweit die zuvor in § 17 Abs. 1 Satz 4 EStG a.F. enthaltene Definition der wesentlichen Beteiligung in
Abs. 1 Satz 1 integriert worden ist. Dass Satz 1 nunmehr selbst die erforderliche Mindestbeteiligungshöhe regelt,
führt danach zu keiner Änderung der Gesetzessystematik.


26


(3) Auch soweit nach dem Wortlaut von § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG n.F., auf den § 17 Abs. 1 Satz 4 EStG n.F. Bezug
nimmt, die Beteiligung innerhalb des maßgeblichen Fünfjahreszeitraums unmittelbar oder mittelbar mindestens
1 % betragen muss, steht dies der veranlagungszeitraumbezogenen Betrachtungsweise nicht entgegen (a.A. BMF-
Schreiben vom 27.05.2013, BStBl I 2013, 721). Der Wortlaut des § 17 Abs. 1 Satz 4 EStG schließt es nicht aus, den
Verweis auf Abs. 1 Satz 1 der Vorschrift dahin zu verstehen, dass auf die jeweilige Fassung des Abs. 1 im
betroffenen Zeitraum Bezug genommen wird. Nur dies wird dem Sinn und Zweck ‑‑s. unter (4)‑‑ und
Vertrauensschutzgesichtspunkten ‑‑s. unter (5)‑‑ gerecht.


27


(4) So spricht der Zweck des § 17 Abs. 1 Satz 4 EStG dafür, dass die wesentliche/maßgebliche Beteiligung des
Übertragenden bereits vor dem unentgeltlichen Erwerb durch den späteren Veräußerer bestanden haben muss.
Durch die Regelung soll vermieden werden, dass ein wesentlich/maßgeblich im Sinne von § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG
Beteiligter seine Beteiligung aufteilen und unentgeltlich auf mehrere Personen übertragen kann, die diese dann
ohne Versteuerung des Gewinns veräußern könnten (Senatsurteil vom 24.01.2012 - IX R 8/10, BFHE 237, 33, BStBl II
2013, 363, Rz 25). Jedoch kann nur die unentgeltliche Weitergabe eines Teils eines steuerverhafteten Anteils dazu
dienen, eine steuerbare Anteilsveräußerung zu vermeiden. In "besonders qualifizierter Weise erlangt" (BFH-Urteil
vom 29.07.1997 - VIII R 80/94, BFHE 184, 74, BStBl II 1997, 727) sind nur Anteile aus einer
wesentlichen/maßgeblichen Beteiligung. Soll sich der spätere Veräußerer als Rechtsnachfolger die Besitzzeit seines
wesentlich/maßgeblich beteiligten Rechtsvorgängers anrechnen lassen, setzt dies voraus, dass diese
wesentliche/maßgebliche Beteiligung im Zeitpunkt der unentgeltlichen Übertragung bereits bestand. Andernfalls
kommt eine Rechtsnachfolge in einen bereits steuerverhafteten Anteil nicht in Betracht. Demgegenüber würde eine
Auslegung, die auch denjenigen unentgeltlichen Erwerber in die Steuerverhaftung seines
unwesentlichen/unmaßgeblichen Anteils brächte, der diesen von einem ‑‑zu diesem Zeitpunkt‑‑
unwesentlich/unmaßgeblich Beteiligten erworben hat, dem Zweck der Norm nicht gerecht; sie würde zudem in
nicht gerechtfertigter Weise Vertrauensschutzinteressen des unentgeltlichen Erwerbers verletzen. Denn die
Steuerverhaftung seiner Anteile hinge von der Erlangung einer wesentlichen/maßgeblichen Beteiligung durch den
unentgeltlich Übertragenden ab, die der unentgeltliche Erwerber typischerweise nicht beherrschen oder auch nur
kennen kann. Abzustellen ist danach auf die Wesentlichkeit/Maßgeblichkeit der Beteiligung im Zeitpunkt der
unentgeltlichen Übertragung (Senatsurteil vom 24.01.2012 - IX R 8/10, BFHE 237, 33, BStBl II 2013, 363, Rz 27).


28


(5) Ferner ist die Anwendung des veranlagungszeitraumbezogenen Beteiligungsbegriffs auch weiterhin aus
Vertrauensschutzgesichtspunkten geboten.


29


Die Senatsrechtsprechung zum veranlagungszeitraumbezogenen Beteiligungsbegriff ist Folge des Beschlusses des
BVerfG vom 07.07.2010 - 2 BvR 748/05, 2 BvR 753/05, 2 BvR 1738/05 (BVerfGE 127, 61, BStBl II 2011, 86). Hiernach
verstößt die Absenkung der Beteiligungsgrenze durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 gegen die
verfassungsrechtlichen Grundsätze des Vertrauensschutzes und ist nichtig, soweit in einem Veräußerungsgewinn
Wertsteigerungen steuerlich erfasst werden, die bis zur Verkündung des Steuerentlastungsgesetzes
1999/2000/2002 am 31.03.1999 entstanden sind und die entweder ‑‑bei einer Veräußerung bis zu diesem
Zeitpunkt‑‑ nach der zuvor geltenden Rechtslage steuerfrei realisiert worden sind oder ‑‑bei einer Veräußerung
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nach Verkündung des Gesetzes‑‑ sowohl zum Zeitpunkt der Verkündung als auch zum Zeitpunkt der Veräußerung
nach der zuvor geltenden Rechtslage steuerfrei hätten realisiert werden können (BVerfG-Beschluss vom
07.07.2010 - 2 BvR 748/05, 2 BvR 753/05, 2 BvR 1738/05, BVerfGE 127, 61, BStBl II 2011, 86, Rz 53). Nicht anders
stellt sich die Situation jedoch dar, wenn die erforderliche Mindestbeteiligung für die Annahme steuerverstrickter
Anteile anstelle in § 17 Abs. 1 Satz 4 EStG in der bis dahin geltenden Fassung durch das StSenkG in § 17 Abs. 1
Satz 1 EStG mit dem Wesentlichkeitserfordernis zusammengeführt und zugleich vermindert wurde.


b) Gemessen an diesen Grundsätzen handelte es sich bei der Beteiligung der Mutter bis zur teilentgeltlichen
Übertragung mit Vertrag vom 05.12.2000 nicht um eine wesentliche/maßgebliche Beteiligung im Sinne von § 17
Abs. 1 Satz 4 EStG. Erst nach der Übertragung wurde die maßgebliche Beteiligungsgrenze für eine Steuerbarkeit des
Veräußerungsgewinns nach § 17 Abs. 1 EStG durch das StSenkG auf mindestens 1 % herabgesetzt. Zum Zeitpunkt
der Übertragung galt die mit dem Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 abgesenkte Beteiligungsquote von
mindestens 10 %.


31


Zwar erfolgte die Übertragung der Anteile von der Mutter auf die Klägerin am 05.12.2000 erst im Anschluss an die
Verkündung des Steuersenkungsgesetzes am 26.10.2000. In Anbetracht dessen, dass die Änderung in § 17 Abs. 1
EStG durch das StSenkG jedoch erst zum 01.01.2001 erfolgen sollte (Art. 1 Nr. 10 i.V.m. Art. 19 Abs. 1 StSenkG i.V.m.
§ 52 Abs. 34a EStG i.d.F. des StSenkG), war das Vertrauen der Klägerin auf die bis dahin geltende Rechtslage
weiterhin schutzwürdig. Andernfalls würde die Rechtsänderung durch die Versagung des Vertrauensschutzes
faktisch zu einem früheren Zeitpunkt Wirkung entfalten, als es der Gesetzgeber bezweckte und die
Gesetzesänderung in Kraft trat.


32


3. Diese Rechtsgrundsätze verhelfen der Revision allerdings nicht zum vollen Erfolg. Dem Senat ist es nach § 121
Satz 1, § 96 Abs. 1 Satz 2 FGO verwehrt, der Klägerin mehr zuzusprechen, als sie im erstinstanzlichen Verfahren
beantragt hat. Die Sache ist spruchreif. Der Senat kann aufgrund der vom FG festgestellten Tatsachen in der Sache
selbst entscheiden und gibt der Klage insoweit statt, als die Klägerin eine Herabsetzung des steuerpflichtigen
Gewinns auf 426.552 € begehrt.


33


4. Die Berechnung der Steuer wird gemäß § 121 Satz 1, § 100 Abs. 2 Satz 2 FGO dem FA übertragen.34


5. Die Kostenentscheidung beruht für das erstinstanzliche Verfahren auf § 135 Abs. 1 FGO und für das
Revisionsverfahren auf § 136 Abs. 1 Satz 1 FGO.


35


Da die Revision teilweise Erfolg hat, war über die Kosten beider Instanzen zu befinden (vgl. Gräber/Ratschow,
Finanzgerichtsordnung, 9. Aufl., § 143 Rz 1), und zwar wegen der unterschiedlichen Streitwerte getrennt (vgl. BFH-
Beschlüsse vom 24.05.1993 - V B 33/93, BFH/NV 1994, 133, unter II.5.; vom 21.04.1989 - IV R 40/88, BFH/NV 1990,
182, unter 1.b, m.w.N.; Gräber/Ratschow, Finanzgerichtsordnung, 9. Aufl., § 136 Rz 5).


36


Page 5 of 5



https://www.bundesfinanzhof.de/en/entscheidungen/entscheidungen-online/decision-detail/STRE202410085/



		Urteil vom 12. March 2024, IX R 9/23 (IX R 38/15)

		Leitsätze

		Tenor

		Tatbestand

		I.



		Entscheidungsgründe

		II.

		III.










Urteil vom 23. Januar 2024, IX R 14/23
Sachverständige Schätzung der Restnutzungsdauer eines Gebäudes nach Maßgabe der betreffenden ImmoWertV


ECLI:DE:BFH:2024:U.230124.IXR14.23.0


BFH IX. Senat


EStG § 7 Abs 1, EStG § 7 Abs 4 S 1, EStG § 7 Abs 4 S 2, EStDV § 11c Abs 1 S 1, ImmoWertV § 6 Abs 6, ImmoWertV 2022 §
4 Abs 3 S 2, HGB § 255 Abs 1, BGB § 889, EStG VZ 2014


vorgehend FG Köln, 20. Oktober 2022, Az: 6 K 1506/17


Leitsätze


1. Der Steuerpflichtige kann sich zur Darlegung einer kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer eines Gebäudes gemäß § 7
Abs. 4 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) jeder sachverständigen Methode bedienen, die im Einzelfall zur
Führung des erforderlichen Nachweises geeignet erscheint (Anschluss an Senatsurteil vom 28.07.2021 - IX R 25/19, Rz
19; z.T. entgegen Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 22.02.2023, BStBl I 2023, 332, Rz 24).


2. Der schlichte Verweis durch den Steuerpflichtigen auf die modellhaft ermittelte Gesamt- und Restnutzungsdauer
eines Gebäudes nach Maßgabe der betreffenden Immobilienwertermittlungsverordnung genügt nicht, um eine kürzere
tatsächliche Nutzungsdauer im Sinne von § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG darzulegen und nachzuweisen.


3. Der kapitalisierte Wert eines lebenslangen, fortbestehenden Nießbrauchsrechts an einem Grundstück ist nicht
Bestandteil der Anschaffungskosten des Grundstücks, wenn der Nießbraucher das Eigentum am belasteten Grundstück
erwirbt.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 20.10.2022 - 6 K 1506/17 aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht Köln zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


 


Der Klägerin und Revisionsbeklagten (Klägerin) war aufgrund eines Erbvertrags vom … mit ihrem im Jahr …
verstorbenen Lebensgefährten (L) vermächtnishalber der lebenslange Nießbrauch an einem vermieteten Grundstück
eingeräumt worden. Das Nießbrauchsrecht wurde nicht ins Grundbuch eingetragen. Auf dem Grundstück befinden
sich ein im Jahr 1970 errichtetes Bürogebäude mit Betriebswohnungen und eine Lagerhalle. Die
Anschaffungskosten waren fremdfinanziert.


1


Erben des L und damit Eigentümer des Grundstücks nach dessen Tod wurden dessen Söhne (S 1 und S 2). Die
Klägerin hatte sich im Erbvertrag verpflichtet, die zum Zeitpunkt des Anfalls des Vermächtnisses noch bestehenden
Verbindlichkeiten, die auf dem Grundstück lasteten, zu übernehmen.


2


Im … 2013 veräußerte S 1 seinen Miteigentumsanteil an dem Grundstück für 150.000 € an die Klägerin.3


In ihrer Einkommensteuererklärung für das Streitjahr 2014 machte die Klägerin bei den Einkünften aus Vermietung
und Verpachtung für die auf die Gebäude entfallenden Anschaffungskosten, die sie seinerzeit mit 122.704 € angab,
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Entscheidungsgründe


II.


Absetzungen für Abnutzung (AfA) von 20.451 € geltend. Sie ging davon aus, dass die tatsächliche Nutzungsdauer
der Gebäude nur noch sechs Jahre betrage.


Der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) veranlagte die Klägerin zunächst erklärungsgemäß, erließ zu
späterer Zeit aber einen geänderten Einkommensteuerbescheid, in dem er nur noch AfA in Höhe des typisierten
festen Satzes von 2 % (= 2.455 €) anerkannte (§ 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a des Einkommensteuergesetzes
‑‑EStG‑‑ in der im Streitjahr geltenden Fassung).


5


Während des Einspruchsverfahrens änderte das FA die Einkommensteuerfestsetzung zu Gunsten der Klägerin aus
vorliegend nicht streitigen Gründen. Im Übrigen wies es den Einspruch zurück.


6


Mit ihrer Klage begehrte die Klägerin weiterhin, AfA nach Maßgabe einer tatsächlich kürzeren ‑‑50 Jahre
unterschreitenden‑‑ Nutzungsdauer der Gebäude gemäß § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG abzuziehen. Das Finanzgericht (FG)
erhob hierzu Beweis und holte das Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für die
Wertermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken ein. Der Sachverständige ermittelte in seinem
Gutachten vom 14.07.2020 nach Maßgabe von § 6 Abs. 6 der Immobilienwertermittlungsverordnung in der
seinerzeit geltenden Fassung vom 19.05.2010 ‑‑ImmoWertV 2010‑‑ (BGBl I 2010, 639) und Anlage 4 (Modell zur
Ableitung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer für Wohngebäude unter Berücksichtigung von Modernisierungen)
der Sachwertrichtlinie (SW-RL) vom 05.09.2012 (Bundesanzeiger, Amtlicher Teil, Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung, Veröffentlichungsdatum 18.10.2012 B1) für das Gesamtobjekt eine gewichtete
tatsächliche Restnutzungsdauer von 19 Jahren.


7


Im Klageverfahren machte die Klägerin darüber hinaus erstmals geltend, dass die AfA-Bemessungsgrundlage zu
erhöhen sei. Mit dem Erwerb des hälftigen Miteigentums sei insoweit ihr Nießbrauchsrecht untergegangen. Der
Wert dieses Rechtsverlusts sei Bestandteil ihrer Anschaffungskosten gewesen.


8


Das FG gab der Klage statt. Es meinte, der Wert des seiner Ansicht nach untergegangenen Nießbrauchsrechts
gehöre zu den Anschaffungskosten. Der kapitalisierte Wert jenes Rechts sei ‑‑bezogen auf den hälftigen
Miteigentumsanteil‑‑ mit 332.400 € anzusetzen, sodass die gesamten Anschaffungskosten 496.996 € betragen
hätten. Die Voraussetzungen des § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG lägen vor. Der Sachverständige sei nachvollziehbar zu dem
Ergebnis gelangt, dass die Anschaffungskosten auf nur 19 Jahre zu verteilen seien. Bei einem Anteil von 55 % für
den Gebäudeanteil (hierauf hatten sich die Beteiligten im Klageverfahren verständigt) seien ‑‑wie von der Klägerin
in der mündlichen Verhandlung beantragt‑‑ AfA von 14.387 € abziehbar.


9


Mit seiner Revision vertritt das FA die Ansicht, das FG habe rechtsfehlerhaft den Wert des Nießbrauchsrechts als
Bestandteil der Anschaffungskosten angesehen. Das angefochtene Urteil verletze Bundesrecht auch insoweit, als es
die Voraussetzungen von § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG für einschlägig gehalten habe. Das Sachverständigengutachten sei
nicht geeignet, eine kürzere als die gesetzlich typisierende Nutzungsdauer zu begründen. Aus dem Gutachten
ließen sich die für eine kürzere tatsächliche Nutzungsdauer maßgeblichen Determinanten nicht ableiten.


10


Das FA beantragt sinngemäß,
das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen.


11


Die Klägerin beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


12


Das FG habe den Wert des Nießbrauchsrechts zutreffend den Anschaffungskosten zugewiesen. Das Recht sei für sie,
die Klägerin, geldwert gewesen und habe hingegeben werden müssen, um die unbelastete Grundstückshälfte zu
erwerben. Das Sachverständigengutachten entspreche den Vorgaben des Senatsurteils vom 28.07.2021 -
IX R 25/19. Das FG habe das Gutachten rechtsfehlerfrei gewürdigt.


13


Die Revision ist begründet. Das angefochtene Urteil ist aufzuheben, und die Sache ist zur anderweitigen
Verhandlung und Entscheidung an das FG zurückzuverweisen (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung
‑‑FGO‑‑).
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Die Vorinstanz hat zwar frei von Rechtsfehlern entschieden, dass die AfA nach Maßgabe der tatsächlichen
Nutzungsdauer der Gebäude vorgenommen werden können (dazu unten 1.). Allerdings verletzt das FG-Urteil
Bundesrecht, als es den kapitalisierten Wert des auf den erworbenen Miteigentumsanteil entfallenden
Nießbrauchsrechts als Anschaffungskosten gewertet und in die AfA-Bemessungsgrundlage einbezogen hat (unten
2.). Dieser Rechtsfehler führt zur Aufhebung des Urteils, da der Senat auf Grundlage der bisherigen Feststellungen
nicht befinden kann, ob sich die Entscheidung aus anderen Gründen als richtig darstellt (unten 3.). Die nicht
spruchreife Sache geht an die Vorinstanz zurück (unten 4.).


15


1. Die Entscheidung des FG, die Gebäude-AfA nicht über 50 Jahre, sondern gemäß § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG über nur
19 Jahre zu verteilen, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.


16


a) Bei Gebäuden sind als AfA grundsätzlich die in § 7 Abs. 4 Satz 1 EStG genannten festen Prozentsätze von den
Anschaffungskosten abzuziehen. Den Prozentsätzen liegt jeweils eine typisierte Nutzungsdauer zugrunde, die mit
der tatsächlichen Nutzungsdauer im Erwerbszeitpunkt nichts gemein haben muss (vgl. Pfirrmann in Kirchhof/Seer,
EStG, 22. Aufl., § 7 Rz 88).


17


Nach § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG in der im Streitjahr geltenden Fassung können anstelle der Absetzungen nach Satz 1
der Vorschrift die der tatsächlichen Nutzungsdauer eines Gebäudes entsprechenden AfA vorgenommen werden.
Nutzungsdauer im gesetzlichen Sinne ist der Zeitraum, in dem ein Gebäude voraussichtlich seiner
Zweckbestimmung entsprechend genutzt werden kann (§ 11c Abs. 1 Satz 1 der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung ‑‑EStDV‑‑).


18


aa) § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG räumt dem Steuerpflichtigen ein Wahlrecht ein ("können"), ob er sich mit dem typisierten
festen AfA-Satz nach Satz 1 der Vorschrift zufriedengibt oder eine kürzere tatsächliche Nutzungsdauer geltend
macht (Senatsurteil vom 28.07.2021 - IX R 25/19, Rz 20, m.w.N.).


19


Die Nutzungsdauer wird bestimmt durch den technischen Verschleiß, die wirtschaftliche Entwertung sowie
rechtliche Gegebenheiten, welche die Nutzungsdauer eines Gegenstands begrenzen können. Auszugehen ist
zunächst von der technischen Nutzungsdauer, also dem Zeitraum, in dem sich das Wirtschaftsgut technisch abnutzt
(verschleißt). Sofern allerdings die wirtschaftliche Nutzungsdauer kürzer als die technische ist, kann sich der
Steuerpflichtige hierauf berufen (z.B. Urteile des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 18.09.2003 - X R 54/01, BFH/NV
2004, 474, unter II.3.a; vom 04.03.2008 - IX R 16/07, BFH/NV 2008, 1310, unter II.1. sowie Senatsurteil vom
28.07.2021 - IX R 25/19, Rz 17, jeweils m.w.N.).


20


bb) Die Darlegungs- und Feststellungslast für eine kürzere tatsächliche Nutzungsdauer trägt der Steuerpflichtige
(statt vieler Anzinger in Herrmann/Heuer/Raupach ‑‑HHR‑‑, § 7 EStG Rz 306). Die Nutzungsdauer ist zu schätzen.
Eine solche Schätzung verlangt nach allgemeinen Grundsätzen keine Gewissheit, sondern vielmehr nur
größtmögliche Wahrscheinlichkeit (so bereits BFH-Urteil vom 28.09.1971 - VIII R 73/68, BFHE 103, 468, BStBl II
1972, 176). Die Schätzung ist nur dann zu verwerfen, wenn sie eindeutig außerhalb des angemessenen
Schätzungsrahmens liegt (Senatsurteil vom 28.07.2021 - IX R 25/19, Rz 20). Die Würdigung der
Schätzungsgrundlagen obliegt im Klageverfahren dem FG als Tatsacheninstanz (Senatsurteil vom 28.10.2008 - IX R
16/08, BFH/NV 2009, 899, unter II.1.b).


21


cc) Der erkennende Senat hat bereits entschieden, dass sich der Steuerpflichtige zur Darlegung einer kürzeren
tatsächlichen Nutzungsdauer jeder sachverständigen Methode bedienen kann, die im Einzelfall zur Führung des
erforderlichen Nachweises geeignet erscheint. Die gewählte Methode muss über die maßgeblichen Determinanten
der Nutzungsdauer ‑‑zum Beispiel technischer Verschleiß, wirtschaftliche Entwertung, rechtliche
Nutzungsbeschränkungen‑‑ Aufschluss geben. Gerade wegen des Umstands, dass für die Richtigkeit der zu
schätzenden Nutzungsdauer nur eine größtmögliche Wahrscheinlichkeit sprechen muss, würde die Feststellungslast
des Steuerpflichtigen überspannt, wenn der Schätzung eine bestimmte Gutachtenmethodik (zum Beispiel
Bausubstanzgutachten) oder ein bestimmtes Ermittlungsverfahren zwingend zugrunde liegen müsste. Demzufolge
hat der Senat ausdrücklich anerkannt, dass auch eine Gutachtenmethode, durch die die Restnutzungsdauer eines
Gebäudes modellhaft wirtschaftlich bestimmt wird, als Nachweis für die Inanspruchnahme des § 7 Abs. 4 Satz 2
EStG genügen kann (Senatsurteil vom 28.07.2021 - IX R 25/19, Rz 19 ff.).


22


dd) An diesen Rechtsgrundsätzen, die in der finanzgerichtlichen Rechtsprechung und im Schrifttum geteilt werden
(vgl. etwa FG Köln, Urteil vom 23.03.2022 - 6 K 923/20, Rz 18 f.; FG Münster, Urteile vom 27.01.2022 -
1 K 1741/18 E, Entscheidungen der Finanzgerichte ‑‑EFG‑‑ 2022, 580, Rz 33 ff. sowie vom 14.02.2023 -
1 K 3840/19 F, EFG 2023, 528, Rz 32 ff.; Brandis/Heuermann/Brandis, § 7 EStG Rz 521 f.; Schmidt/Kulosa, EStG,
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42. Aufl., § 7 Rz 208; Pfirrmann in Kirchhof/Seer, EStG, 22. Aufl., § 7 Rz 89; Geiling/Jacoby, Deutsches Steuerrecht
‑‑DStR‑‑ 2022, 1080; Geurts, Betriebs-Berater 2023, 882; Grotherr, Finanz-Rundschau 2022, 965, 968 f.; Lücke, Neue
Wirtschafts-Briefe ‑‑NWB‑‑ 2023, 1236, 1241 f.), hält der Senat fest.


aaa) Die weitergehenden Anforderungen und Einschränkungen, die die Finanzverwaltung in Rz 23 f. des Schreibens
des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 22.02.2023 (BStBl I 2023, 332) für den Nachweis einer kürzeren
tatsächlichen Nutzungsdauer durch Sachverständigengutachten aufstellt, lassen sich dem Gesetz jedenfalls nicht in
Gänze entnehmen. Weder § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG noch § 11c Abs. 1 Satz 1 EStDV geben vor, auf welche Weise und
anhand welcher Gutachtenmethode der Zeitraum, in dem ein Gebäude voraussichtlich seiner Zweckbestimmung
entsprechend genutzt werden kann, zu schätzen ist. Bereits aus diesem Grund ist die Anweisung des BMF in Rz 24
seines Schreibens, die "bloße Übernahme" einer Restnutzungsdauer aus einem Verkehrswertgutachten reiche als
Nachweis einer kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer nicht aus, nicht tragfähig. Insbesondere die sachverständige
Ermittlung der Restnutzungsdauer gemäß § 6 Abs. 6 ImmoWertV 2010 (inzwischen § 4 Abs. 3 der
Immobilienwertermittlungsverordnung vom 14.07.2021 ‑‑ImmoWertV 2021‑‑, BGBl I 2021 2805) ist eine
gutachterlich anerkannte Schätzungsmethode (Brandis/Heuermann/Brandis, § 7 EStG Rz 522; Graw, juris
PraxisReport Steuerrecht 5/2022, Anm. 3), die ohne eine gesetzliche Anordnung für steuerrechtliche Schätzungen
nicht ausgeschlossen werden kann.


24


bbb) Zudem ist der Einwand, die nach den Vorgaben der betreffenden Immobilienwertermittlungsverordnung im
Rahmen einer Verkehrswertermittlung ermittelte Gesamtnutzungs- und Restnutzungsdauer eines Gebäudes führten
für Zwecke des § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG nicht zu "sachgerechten Ergebnissen" (BMF-Schreiben vom 22.02.2023, BStBl
I 2023, 332, Rz 24), unbelegt. Er berücksichtigt insbesondere nicht, dass trotz einer im Kern modellhaften
‑‑sachverständigen‑‑ Berechnung der Nutzungsdauer die tatsächlichen Gegebenheiten des Einzelfalls einbezogen
werden (Blum/Weiss, Die Steuerliche Betriebsprüfung 2020, 3, 7). So regelt § 6 Abs. 6 Satz 1 Halbsatz 2 ImmoWertV
2010, dass durchgeführte Instandsetzungen oder Modernisierungen oder unterlassene Instandhaltungen oder
andere Gegebenheiten ‑‑mithin individuelle Gegebenheiten‑‑ die Restnutzungsdauer verlängern oder verkürzen
können. Anlage 4 SW-RL (inzwischen Anlage 2 zu § 12 Abs. 5 Satz 1 ImmoWertV 2021) bestimmt über ein
Punkteraster-Verfahren, in welchem Umfang die jeweiligen Modernisierungselemente die Restnutzungsdauer
abhängig von der Gesamtnutzungsdauer modifizieren. Es handelt sich um eine typisierende Vorgehensweise
(Grotherr, Steuern und Bilanzen 2023, 457, 460), die einer steuerrechtlichen Schätzung nicht fremd ist.


25


ccc) Ein auf die Vorgaben der betreffenden Immobilienwertermittlungsverordnung gestütztes
Sachverständigengutachten ist auch geeignet, Aufschluss über die für die tatsächliche Nutzungsdauer
maßgeblichen Determinanten zu geben (ebenso Lücke, NWB 2023, 1236, 1241). § 6 Abs. 6 Satz 1 ImmoWertV 2010
(= § 4 Abs. 3 Satz 1 ImmoWertV 2021) ordnet eine wirtschaftliche Bestimmung der Restnutzungsdauer an, stellt
somit nicht auf den technischen Verschleiß eines Gebäudes ab. Es wäre indes verfehlt zu fordern, dass sich ein
Sachverständigengutachten zu sämtlichen für die Restnutzungsdauer maßgeblichen Determinanten verhalten
müsste. Begründet der Steuerpflichtige die kürzere tatsächliche Nutzungsdauer mit einer wirtschaftlichen
Abnutzung oder einer auf rechtlichen Gegebenheiten beruhenden früheren Entwertung, bedarf es keiner
sachverständigen Feststellungen zum technischen Verschleiß des Gebäudes, da die kürzere wirtschaftliche oder
rechtliche Nutzungsdauer entweder nur bedingt oder zumeist gar nicht vom technischen Gebäudezustand abhängig
ist (Korn/Strahl, NWB 2023, 3412, 3434 f.).


26


ddd) Der Senat weist vorsorglich klarstellend darauf hin, dass seine Ausführungen in der Entscheidung vom
28.07.2021 - IX R 25/19 (dort Rz 20 ff.) nicht dahingehend zu verstehen sind, der Steuerpflichtige könne allein
durch eine schlichte Bezugnahme auf die modellhaft ermittelte Gesamt- sowie Restnutzungsdauer eines Gebäudes
nach Maßgabe der betreffenden Immobilienwertermittlungsverordnung eine kürzere tatsächliche Nutzungsdauer im
Sinne von § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG darlegen und nachweisen (so aber Geiling/Jacoby, DStR 2022, 1080, 1082).
Vielmehr bedarf es für die Schätzung der Nutzungsdauer einer sachverständigen Begutachtung, die sich
insbesondere zu den individuellen Gegebenheiten des Objekts (zum Beispiel durchgeführte oder unterlassene
Instandsetzungen oder Modernisierungen, vgl. § 4 Abs. 3 Satz 2 ImmoWertV 2021) verhält. Dies belegt bereits
Anlage 2 zu § 12 Abs. 5 Satz 1 ImmoWertV 2021, wonach der Modernisierungsgrad des Wertermittlungsobjekts
einer "sachverständigen Einschätzung" zu unterziehen ist (dort I.2.).


27


b) Nach diesen Maßstäben ist die Würdigung der Vorinstanz, die im gerichtlichen Sachverständigengutachten
nachvollziehbar ermittelte Restnutzungsdauer der Gebäude von 19 Jahren sei als kürzere tatsächliche
Nutzungsdauer gemäß § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG zu berücksichtigen, nicht zu beanstanden.
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aa) Das FG hat zutreffend angeführt, es bestünden keine Anhaltspunkte dafür, dass der Gutachter ‑‑ein öffentlich
bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von Grundstücken‑‑ mit der von ihm nach Maßgabe
von § 6 Abs. 6 ImmoWertV 2010 und Anlage 4 SW-RL berechneten Restnutzungsdauer der Gebäude den nach § 7
Abs. 4 Satz 2 EStG angemessenen Schätzungsrahmen verlassen habe. Der Gutachter hat eine wirtschaftliche
Gesamtnutzungsdauer für das Bürogebäude (einschließlich Wohnungen) von 70 Jahren und für die Lagergebäude
von 50 Jahren zugrunde gelegt und festgestellt, dass Modernisierungen, die nach § 6 Abs. 6 Satz 1 Halbsatz 2
ImmoWertV 2010 zu berücksichtigen wären, bis zum Zeitpunkt des Erwerbs durch die Klägerin nicht durchgeführt
worden seien. Unter Berücksichtigung dieses Umstands und des Punkterasters in Anlage 4 SW-RL ergab sich eine
modifizierte Restnutzungsdauer des Bürogebäudes (einschließlich Wohnungen) von 27 Jahren sowie der
Lagergebäude von 10 Jahren und eine wirtschaftlich gemittelte Restnutzungsdauer für beide Gebäude von
19 Jahren. Gegen diese vom FG festgestellten Tatsachen hat das FA keine Einwendungen erhoben, sodass sie den
Senat nach § 118 Abs. 2 FGO binden.


29


bb) Auf den vom FA vermissten Nachweis des technischen Verschleißes einzelner Bauteile kommt es ‑‑wie vom FG
zu Recht gewürdigt‑‑ aus oben genannten Erwägungen nicht an. Die Schätzung, dass die Gebäude vor Ablauf der
typisierten Nutzungsdauer gemäß § 7 Abs. 4 Satz 1 EStG und vor Ablauf einer längeren technischen Nutzbarkeit
objektiv wirtschaftlich verbraucht (entwertet) sind, wurde durch das gerichtliche Sachverständigengutachten belegt.


30


2. Die angefochtene Entscheidung ist allerdings insoweit rechtsfehlerhaft, als das FG den Wert des
Nießbrauchsrechts, der auf den von S 1 erworbenen Miteigentumsanteil an dem Grundstück entfällt, als
Anschaffungskosten angesehen und im Umfang des Gebäudeanteils in die AfA-Bemessungsgrundlage einbezogen
hat. Hierfür besteht keine Rechtsgrundlage.


31


a) Bemessungsgrundlage für die AfA sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der zur Einkünfteerzielung
genutzten Gebäude (§ 7 Abs. 4 und 5 EStG). Welche Aufwendungen hierzu zählen, bestimmt sich auch für die
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung nach § 255 des Handelsgesetzbuchs ‑‑HGB‑‑ (Senatsurteile vom
20.09.2022 - IX R 29/21, BFHE 278, 193, BStBl II 2023, 1087, Rz 11, m.w.N. sowie vom 15.11.2022 - IX R 14/20,
BFHE 278, 532, BStBl II 2023, 374, Rz 19).


32


aa) Die im Streitfall allein in Betracht kommenden Anschaffungskosten sind gemäß § 255 Abs. 1 Satz 1 HGB
definiert als Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen
betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.
Der grundsätzlich weit zu fassende Begriff der Anschaffungskosten enthält ‑‑unter Ausschluss der Gemeinkosten‑‑
alle mit dem Anschaffungsvorgang verbundenen Kosten, somit neben der Entrichtung des Kaufpreises alle
sonstigen Aufwendungen des Erwerbers, die in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang mit der
Anschaffung stehen, insbesondere zwangsläufig im Gefolge der Anschaffung anfallen (BFH-Urteil vom 14.12.2011 -
I R 108/10, BFHE 236, 117, BStBl II 2012, 238, Rz 29, m.w.N.).


33


bb) Tatbestandlich setzen Anschaffungskosten Aufwendungen des Steuerpflichtigen voraus (BFH-Urteil vom
22.05.2019 - XI R 44/17, BFHE 265, 124, BStBl II 2020, 44, Rz 17). Dies erfordert eine wirtschaftliche Belastung.
Eine solche ist ausgeschlossen bei fehlender Gegenleistungspflicht (vgl. in diesem Sinne Senatsurteil vom
03.05.2022 - IX R 7/21, BFHE 277, 158, BStBl II 2023, 104, Rz 26).


34


b) Nach diesen Grundsätzen zählt der kapitalisierte Wert des auf den erworbenen Miteigentumsanteil entfallenden
Nießbrauchsrechts nicht zu den Anschaffungskosten.


35


aa) Die Klägerin hat in Bezug auf dieses Nießbrauchsrecht keinen mit dem Eigentumserwerb in Zusammenhang
stehenden Aufwand getragen. Sie hat dieses Recht nicht hingegeben, um den Miteigentumsanteil an dem
Grundstück unbelastet zu erwerben. Vielmehr blieb die Klägerin trotz Eigentumserwerbs Inhaberin des
Nießbrauchsrechts. Dies ergibt sich aus § 889 Alternative 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB), wonach ein Recht
an einem fremden Grundstück ‑‑hier das Nießbrauchsrecht‑‑ nicht dadurch erlischt, dass der Berechtigte ‑‑hier die
Klägerin‑‑ das Eigentum an dem Grundstück erwirbt. Das Nießbrauchsrecht besteht als Eigentumsrecht des (neuen)
Eigentümers fort (Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 14.07.2011 - V ZB 271/10, BGHZ 190, 267, Rz 7, m.w.N.).
Abweichend zur Ansicht des FG gilt § 889 BGB auch, wenn das Recht ‑‑wie im Streitfall‑‑ nicht ins Grundbuch
eingetragen wurde (allgemeine Ansicht, s. MüKoBGB/Lettmaier, 9. Aufl., § 889 Rz 3; Erman/Artz, BGB, 17. Aufl.,
§ 889 Rz 2; Staudinger/Picker (2019) BGB § 889 Rz 5). Anschaffungskosten entstehen nur, wenn der Eigentümer das
einem Dritten zustehende Recht an einem Grundstück zum Zweck einer Beseitigung der Beschränkungen seiner
Eigentümerbefugnisse entgeltlich ablöst (Senatsurteil vom 10.12.2019 - IX R 19/19, BFHE 267, 246, BStBl II 2020,
452, Rz 17, m.w.N.). So lagen die Dinge im Streitfall nicht.
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bb) Die vom FG vergleichsweise angeführte Konstellation, in der der Eigentümer zunächst gegenüber dem
Nießbraucher dessen Nießbrauchsrecht entgeltlich abgelöst hätte, sodass dieser im Stande gewesen wäre, einen
entsprechend höheren Kaufpreis für den Eigentumserwerb zu zahlen, rechtfertigt bereits deshalb kein anderes
Ergebnis, da die Vertragsbeteiligten eine solche Vereinbarung offensichtlich nicht erwogen haben. Sie hätte auch
nicht den rechtlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten entsprochen.


37


3. Das Urteil ist aufgrund des vorgenannten Rechtsfehlers aufzuheben. Die vom FG getroffenen Feststellungen
lassen es nicht zu, die angefochtene Entscheidung, durch die der Klägerin AfA von 14.387 € zugesprochen wurden,
gemäß § 126 Abs. 4 FGO aus anderen Gründen als richtig anzusehen.


38


a) Die Vorentscheidung beinhaltet insoweit einen Rechtsfehler zu Lasten der Klägerin, als nicht berücksichtigt
wurde, dass die Klägerin bereits im Jahr … durch die erbvertraglich geregelte Übernahme von Verbindlichkeiten
Anschaffungskosten für das Nießbrauchsrecht aufgewandt hatte, die für das Streitjahr im Wege der AfA als
Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung anzusetzen gewesen wären.


39


aa) Ein Vermächtnisnießbraucher kann zwar keine AfA auf die vom früheren Eigentümer und Erblasser getragenen
Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Gebäudes in Anspruch nehmen. Diese Kosten sind nicht dem
Nießbraucher, sondern dem Erben als Gesamtrechtsnachfolger zuzurechnen. Der Nießbraucher kann vom Erben nur
die Einräumung eines dinglichen Nutzungsrechts verlangen (allgemeine Ansicht, vgl. Senatsurteil vom 28.09.1993 -
IX R 156/88, BFHE 172, 439, BStBl II 1994, 319, unter 1.b und c; BMF-Schreiben vom 30.09.2013, BStBl I 2013,
1184, Rz 32; HHR/Anzinger, § 7 EStG Rz 116).
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bb) Hiervon abzugrenzen ist der Fall, dass ein Nießbraucher für sein Nutzungsrecht eine Gegenleistung zu erbringen
hat. So hat der Senat für einen Zuwendungsnießbrauch an einem vermieteten Grundstück entschieden, dass der
Nießbraucher zwar nicht auf das Gebäude, wohl aber auf das entgeltlich erworbene Nießbrauchsrecht AfA nach § 7
Abs. 1 EStG vorzunehmen hat, die nach der Dauer des Nießbrauchs zu verteilen sind (Senatsurteil vom 26.11.1996 -
IX R 33/94, BFH/NV 1997, 643, unter 3.a). Gleiches gilt, wenn ein solcher Nießbrauch teilentgeltlich eingeräumt
wird (Senatsurteil vom 24.01.1995 - IX R 40/92, BFH/NV 1995, 770, unter 2.a). Soweit die Finanzverwaltung
abweichend zur Rechtsprechung inzwischen die Ansicht vertritt, die Zahlungen des Nießbrauchers seien unter den
Voraussetzungen des § 11 Abs. 2 Satz 3 EStG periodisiert zu verteilen, beachtet sie nicht, dass der Aufwand keine
Ausgabe "für eine Nutzungsüberlassung" ist. Vielmehr erwirbt der Nießbraucher ein immaterielles Wirtschaftsgut
"Nießbrauchsrecht", dessen Anschaffungskosten nach den vorrangigen Regelungen in § 7 Abs. 1 EStG zu verteilen
sind (zutreffend Schmidt/Kulosa, EStG, 42. Aufl., § 7 Rz 73; HHR/Anzinger, § 7 EStG Rz 113;
Brandis/Heuermann/Brandis, § 7 EStG Rz 180).
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cc) Nach diesen ‑‑sinngemäß auch für einen Vermächtnisnießbrauch geltenden‑‑ Rechtsgrundsätzen hätte das FG
berücksichtigen müssen, dass die Klägerin nach Maßgabe des festgestellten Erbvertrags vom … verpflichtet
gewesen war, etwaige zum Zeitpunkt des Vermächtnisanfalls zu Lasten des Grundstücks eingetragene
Grundpfandrechte einschließlich der zugrunde liegenden Verbindlichkeiten zu übernehmen. Nur die Übernahme
von Zinsen, nicht aber die der den Zinsen zugrunde liegenden Darlehensverbindlichkeit, gehört zur gesetzlichen
Lastentragung des Nießbrauchers gemäß § 1047 BGB (vgl. MüKoBGB/Pohlmann, 9. Aufl., § 1047 Rz 14;
Staudinger/Heinze (2021) BGB § 1047 Rz 14; FG Köln, Urteil vom 27.01.2016 - 7 K 2894/14, EFG 2016, 581, Rz 25).
Die Verpflichtung, dies dennoch zu tun und damit die Erben nach L von der Tilgung des Darlehens freizustellen,
löste bei der Klägerin Anschaffungskosten für das Nießbrauchsrecht aus.


42


b) Das FG hat allerdings keine Feststellungen zur Höhe der übernommenen Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt der
Erfüllung des Vermächtnisses getroffen. Der Senat kann somit nicht entscheiden, in welcher Höhe der Klägerin
insoweit für das Streitjahr AfA zustünden.


43


4. a) Im Hinblick darauf, dass die Einkünfteerzielung durch die Klägerin sowohl durch das zunächst erworbene
Nießbrauchsrecht als auch durch das später von S 1 erworbene Miteigentum an der Immobilie getragen ist, wird die
Vorinstanz im zweiten Rechtsgang zu befinden haben, in welcher Höhe neben den AfA für die auf das Gebäude
entfallenden Anschaffungskosten von 4.765 € (164.596 € x 55 % Gebäudeanteil / 19 Jahre Nutzungsdauer) weitere
AfA nach § 7 Abs. 1 EStG auf das in Gänze fortbestehende Nießbrauchsrecht abzuziehen sind. Hierzu bedarf es
Feststellungen zur Höhe der Darlehensverbindlichkeiten zum Zeitpunkt der Erfüllung des Vermächtnisses sowie zur
Laufzeit des Nießbrauchs.


44


b) Sollte sich aus den Feststellungen und rechtlichen Erwägungen des zweiten Rechtsgangs ergeben, dass
insgesamt höhere AfA als 14.387 € abzuziehen wären, weist der Senat vorsorglich darauf hin, dass die Klägerin
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nicht auf den Klageantrag des ersten Rechtsgangs beschränkt wäre.


5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.46
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Urteil vom 28. Juli 2021, IX R 25/19
Keine Verengung der Gutachtenmethodik auf Bausubstanzgutachten zum Nachweis einer kürzeren tatsächlichen
Nutzungsdauer eines Gebäudes (§ 7 Abs. 4 Satz 2 EStG)


ECLI:DE:BFH:2021:U.280721.IXR25.19.0


BFH IX. Senat


EStG § 7 Abs 4 S 2, EStG VZ 2009 , EStG VZ 2010 , EStG VZ 2011 , EStG VZ 2012 , EStG VZ 2013 , EStG VZ 2015 , EStDV §
11c Abs 1, EStG § 9 Abs 1 S 3 Nr 7


vorgehend FG Düsseldorf, 11. Juli 2019, Az: 3 K 3307/16 F


Leitsätze


1. NV: Der Steuerpflichtige kann sich zur Darlegung der verkürzten tatsächlichen Nutzungsdauer eines zur
Einkünfteerzielung genutzten Gebäudes (§ 7 Abs. 4 Satz 2 EStG) jeder Darlegungsmethode bedienen, die im Einzelfall
zur Führung des erforderlichen Nachweises geeignet erscheint; erforderlich ist insoweit, dass aufgrund der Darlegungen
des Steuerpflichtigen der Zeitraum, in dem das maßgebliche Gebäude voraussichtlich seiner Zweckbestimmung
entsprechend genutzt werden kann, mit hinreichender Sicherheit geschätzt werden kann.


2. NV: Die Vorlage eines Bausubstanzgutachtens ist nicht Voraussetzung für die Anerkennung einer verkürzten
tatsächlichen Nutzungsdauer.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 12.07.2019 - 3 K 3307/16 F wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Streitig ist, in welcher Höhe die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) in den Streitjahren (2009 bis 2013 sowie
2015) Absetzungen für Abnutzung (AfA) für von ihr vermietete Immobilien geltend machen kann.


1


Die Klägerin erwarb im Jahr 2002 ein Grundstück in X, D-Straße, das mit einem zu Mietzwecken genutzten und aus
mehreren Einzelgebäuden (Gebäude Nr. 1, 2 und 3) bestehenden Wohn- und Geschäftshaus bebaut ist. Im Rahmen
ihrer Erklärungen über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen für die Streitjahre
2009 und 2010 machte die Klägerin AfA für das Gebäude und die Außenanlagen in Höhe von 21.106 € jährlich
geltend.


2


Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt ‑‑FA‑‑) erließ am 23.07.2015 gemäß § 164 Abs. 1 der
Abgabenordnung (AO) unter dem Vorbehalt der Nachprüfung stehende Feststellungsbescheide für die Streitjahre
2009 und 2010, in denen er den Angaben der Klägerin zur Höhe der AfA für das Gebäude und die Außenanlagen
folgte. Wegen Nichtabgabe der jeweiligen Feststellungserklärungen erließ das FA gleichzeitig
Feststellungsbescheide für die Streitjahre 2011 bis 2013, in denen die Besteuerungsgrundlagen nach § 162 AO im
Wege der Schätzung feststellt wurden.


3


Die Klägerin legte gegen die Feststellungsbescheide für die Streitjahre 2009 bis 2013 Einspruch ein; im Zuge der
Einspruchsbegründung reichte die Klägerin neben den Steuererklärungen für die Jahre 2011 bis 2013 ein von
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einem ‑‑zum Sachverständigen für Grundstücksbewertung bestellten‑‑ Gesellschafter der Klägerin angefertigtes
Gutachten vom 31.08.2015 zur Bestimmung der Restnutzungsdauer des Wohn- und Geschäftshauses ein. Die
Klägerin begehrte aufgrund dieses Gutachtens nunmehr wegen einer ihrer Auffassung nach verkürzten
Nutzungsdauer der Gebäude (§ 7 Abs. 4 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes ‑‑EStG‑‑) einen jährlichen Abzug von
AfA in Höhe von jeweils 35.763 €.


Mit Einspruchsentscheidung vom 24.10.2016 stellte das FA die Einkünfte der Klägerin aus Vermietung und
Verpachtung für die Streitjahre 2009 bis 2013 mit Blick auf eine ‑‑mittlerweile zwischen den Beteiligten nicht mehr
streitige‑‑ veränderte Aufteilung des Kaufpreises auf Gebäude einerseits und Grund und Boden andererseits in
geänderter Höhe fest. Die von der Klägerin begehrte Anwendung einer kürzeren Nutzungsdauer (§ 7 Abs. 4 Satz 2
EStG) lehnte das FA ab.


5


Für das Streitjahr 2015 erließ das FA unter dem 18.04.2018 einen gemäß § 164 Abs. 1 AO unter dem Vorbehalt der
Nachprüfung stehenden Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen,
in dem die Einkünfte der Klägerin aus Vermietung und Verpachtung nach § 162 AO schätzweise in Höhe von 500 €
festgestellt wurden; hierbei berücksichtigte das FA wiederum einen AfA-Betrag in Höhe von 21.106 €. Der
hiergegen von der Klägerin eingelegte Einspruch hatte keinen Erfolg. Die Klägerin hat unter dem 23.11.2016
(betreffend die Streitjahre 2009 bis 2013) und dem 7.11.2018 (betreffend das Streitjahr 2015) Klage erhoben.


6


Im finanzgerichtlichen Verfahren hat das Finanzgericht (FG) Beweis erhoben "über die tatsächliche Nutzungsdauer
der Gebäude Nr. 1 und Nr. 2, D-Straße in X in den Streitjahren 2009 bis 2013" durch Einholung eines Gutachtens
eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für die Bewertung von bebauten und unbebauten
Grundstücken. Der Sachverständige hat "nach Abwägung, reiflicher Überlegung sowie in Kenntnis und Auswertung
der einschlägigen Kataloge zu den Lebensdauern von Bauteilen" das Modell gemäß Anlage 4 (Ableitung der
wirtschaftlichen Restnutzungsdauer für Wohngebäude unter Berücksichtigung von Modernisierungen) der
Sachwertrichtlinie (SW-RL) vom 05.09.2012 (Bundesanzeiger, Amtlicher Teil, Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung, Veröffentlichungsdatum 18.10.2012 B1) zur Ermittlung der Nutzungsdauer für das
geeignetste Verfahren gehalten, um die im Beweisbeschluss des FG genannten Fragen "sachgerecht und fundiert zu
beantworten"; die gewählte Methode ermögliche die erforderliche "sachverständige Würdigung des Einzelfalls".
Ausgehend von diesem Modell und der ‑‑durch Inaugenscheinnahme geprüften‑‑ Bauweise der zu begutachtenden
Gebäude Nr. 1 und Nr. 2 hat der Sachverständige die aus seiner Sicht angemessene "technische Lebensdauer" des
Rohbaus der zu bewertenden Gebäude mit insgesamt 70 Jahren angesetzt und hierbei zwischenzeitlich
durchgeführte Modernisierungen (Dacherneuerung, Wärmedämmung, Modernisierung der Fenster und Außentüren,
des Leitungssystems sowie der Heizungsanlage, Erneuerung von Bädern, Decken, Fußböden und Treppen sowie die
Verbesserung der Grundrissgestaltung) ausdrücklich berücksichtigt. Ferner wurde berücksichtigt, dass vor Ort an
den begutachteten Gebäuden festgestellte Baumängel und Bauschäden zwar teilweise substantieller Natur waren,
ihnen jedoch kein maßgeblicher Einfluss auf die zu ermittelnde Nutzungsdauer zukam. Im Ergebnis ermittelte der
Sachverständige die verkürzte tatsächliche Nutzungsdauer des Gebäudes Nr. 1 mit 34 und des Gebäudes Nr. 2 mit
32 Jahren.


7


Das FG gab den zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbundenen Klagen mit seinem in
Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2019, 1673 veröffentlichten Urteil statt. Es folgte in seiner Entscheidung
den Ausführungen des ‑‑in der mündlichen Verhandlung eingehend befragten‑‑ Sachverständigen und verwarf den
Einwand des FA, dass das vom Sachverständigen angewandte Verfahren der Gebäudesachwertermittlung (§§ 21 ff.
i.V.m. § 6 Abs. 6 der Immobilienwertermittlungsverordnung ‑‑ImmoWertV‑‑ vom 19.05.2010, BGBl I 2010, 639) der
Verkehrswertermittlung diene und daher im Rahmen des § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG keine Anwendung finden könne; ein
rechtlich bedeutender Unterschied zwischen der (Rest-)Nutzungsdauer i.S. des § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG und der
Restnutzungsdauer i.S. des § 6 Abs. 6 ImmoWertV bestehe, so das FG, nicht. Da § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG dem
Steuerpflichtigen grundsätzlich die Möglichkeit eröffne, eine kürzere Restnutzungsdauer nachzuweisen, müsse der
Nachweis dafür jedenfalls unter Anwendung einer gutachterlich anerkannten Methodik erbracht werden dürfen;
insbesondere sei das vom FA geforderte "Bausubstanzgutachten" kein sachgerechteres Verfahren für die Ermittlung
der Nutzungsdauer eines Gebäudes i.S. des § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG.


8


Hiergegen richtet sich die auf die Verletzung materiellen Rechts gestützte Revision des FA.9


Zur Begründung führt das FA aus: Die (verkürzte) tatsächliche Nutzungsdauer i.S. von § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG sei
gemäß § 11c Abs. 1 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV) der Zeitraum, in dem ein Gebäude
voraussichtlich seiner Zweckbestimmung entsprechend genutzt werden könne; sie werde bestimmt durch den


10
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Entscheidungsgründe


II.


technischen Verschleiß, die wirtschaftliche Entwertung sowie rechtliche Gegebenheiten, die die Nutzungsdauer
eines Gegenstands begrenzen könnten. Sofern die wirtschaftliche Nutzungsdauer kürzer sei als die technische
Nutzungsdauer, könne der Steuerpflichtige sich auch hierauf berufen. Für die Annahme einer kürzeren technischen
Nutzungsdauer genüge es allerdings nicht, dass lediglich einzelne unselbständige Teile des Gebäudes zur
Erneuerung oder Ersetzung anstünden. Erforderlich sei vielmehr, dass durch technischen Verschleiß der tragenden
Teile, d.h. insbesondere des Rohbaus, das Gebäude in seiner Gesamtheit in seiner Nutzungsfähigkeit beeinträchtigt
sei. Ein nicht zeitgemäßer Wohnstandard reiche indes für die Annahme einer kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer
nicht aus. Auch bloße subjektive Einschätzungen einer möglichen weiteren Entwicklung in Bezug auf die
Vermietbarkeit rechtfertigten keinen Ansatz einer von der Regeltypisierung abweichenden Nutzungsdauer.


Die im Sachverständigengutachten ermittelte (modellhafte) wirtschaftliche Restnutzungsdauer im Rahmen der
Verkehrswertermittlung nach dem Sachwertverfahren sei nicht gleichzusetzen mit der Nutzungsdauer i.S. des § 7
Abs. 4 Satz 2 EStG; diese sei vielmehr lediglich eine Rechengröße bei der Wertfeststellung und stelle nicht das
eigentliche Ziel der Schätzung ‑‑wie bei der Bestimmung der tatsächlichen Nutzungsdauer nach § 7 Abs. 4 Satz 2
EStG‑‑ dar. Deutlich werde dies insbesondere durch die Annahme unterschiedlicher Nutzungsdauern im Rahmen der
Wertermittlung für gleichartige Objekte in den unterschiedlichen Modellbeschreibungen der Gutachterausschüsse;
in der Neukonzeption der ImmoWertV 2022 (s. BRDrucks 407/21) sei überdies beabsichtigt, längere
Nutzungsdauern als Rechengrößen vorzugeben. Vor diesem Hintergrund sei die SW-RL keine geeignete Grundlage
zur Schätzung einer tatsächlichen Nutzungsdauer i.S. des § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG sei, da die konkreten Umstände des
jeweiligen Einzelfalls dadurch nicht abgebildet werden.


11


Die Ausführungen des Sachverständigen enthielten keine Ausführungen zur Substanz des Rohbaus bzw. zum
technischen Verschleiß der tragenden Teile, sondern erschöpften sich in einem auf Ausstattungsstandard,
Modernisierungsgrad und Gebäudealter basierenden typisierten Punkteraster; ein Rückschluss auf eine verkürzte
technische Nutzungsdauer sei daher nicht möglich. Auch der Umstand, dass die Klägerin das Wohn- und
Geschäftshaus mittlerweile zu einem hohen Preis veräußert habe, zeige, dass von einem relevanten technischen
Verschleiß nicht ausgegangen werden könne. Diesen hätte die Klägerin auf andere Weise, etwa mit einem
Bausubstanzgutachten, belegen müssen. Da ein solches nicht vorgelegt worden sei, habe die Klägerin ihre Pflicht
zum Nachweis der kürzeren Nutzungsdauer nicht erbracht.


12


Das FA beantragt,
das Urteil des FG vom 12.07.2019 - 3 K 3307/16 F aufzuheben und die Klage abzuweisen.


13


Die Klägerin beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


14


Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Die
Entscheidung des FG, das eine i.S. des § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG verkürzte tatsächliche Nutzungsdauer der
maßgeblichen Gebäude angenommen hat, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.


15


1. Bei Wirtschaftsgütern, deren Verwendung oder Nutzung durch den Steuerpflichtigen zur Erzielung von
Einkünften sich erfahrungsgemäß auf einen Zeitraum von mehr als einem Jahr erstreckt, ist jeweils für ein Jahr der
Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzusetzen, der bei gleichmäßiger Verteilung dieser Kosten auf die
Gesamtdauer der Verwendung oder Nutzung auf ein Jahr entfällt (AfA in gleichen Jahresbeträgen, § 7 Abs. 1 Satz 1
EStG); die Absetzung bemisst sich hierbei nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des Wirtschaftsguts (§ 7
Abs. 1 Satz 2 EStG). Abweichend hiervon bestimmt sich die AfA für ein zur Einkünfteerzielung genutztes Gebäude
nach den festen Prozentsätzen des § 7 Abs. 4 Satz 1 EStG; die Regelung stellt eine gesetzliche Typisierung der
Nutzungsdauer i.S. von § 7 Abs. 1 Satz 2 EStG dar.


16


Gemäß § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG können anstelle der Absetzungen nach § 7 Abs. 4 Satz 1 EStG die der tatsächlichen
Nutzungsdauer eines Gebäudes entsprechenden AfA vorgenommen werden. Nutzungsdauer i.S. von § 7 Abs. 4 Satz 2
EStG ist gemäß § 11c Abs. 1 EStDV der Zeitraum, in dem ein Gebäude voraussichtlich seiner Zweckbestimmung
entsprechend genutzt werden kann. Die zu schätzende Nutzungsdauer wird bestimmt durch den technischen
Verschleiß, die wirtschaftliche Entwertung sowie rechtliche Gegebenheiten, welche die Nutzungsdauer eines
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Gegenstands begrenzen können. Auszugehen ist von der technischen Nutzungsdauer, also dem Zeitraum, in dem
sich das Wirtschaftsgut technisch abnutzt. Sofern die wirtschaftliche Nutzungsdauer kürzer als die technische
Nutzungsdauer ist, kann sich der Steuerpflichtige hierauf berufen. Ob den AfA eine die gesetzlich (§ 7 Abs. 4 Satz 1
EStG) vorgesehenen, typisierten Zeiträume unterschreitende verkürzte Nutzungsdauer i.S. des § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG
zugrunde gelegt werden kann, beurteilt sich nach den Verhältnissen des Einzelfalls (Urteil des Bundesfinanzhofs
‑‑BFH‑‑ vom 04.03.2008 - IX R 16/07, BFH/NV 2008, 1310, m.w.N.).


2. Es ist Sache des Steuerpflichtigen, im Einzelfall eine kürzere tatsächliche Nutzungsdauer ‑‑im Rahmen der ihm
obliegenden Mitwirkungspflichten (vgl. BFH-Urteil vom 11.08.1993 - X R 82/90, BFH/NV 1994, 169)‑‑ darzulegen
und gegebenenfalls ‑‑im Rahmen der ihm obliegenden Feststellungslast‑‑ nachzuweisen. Die Würdigung der
insoweit von Klägern dargelegten Umstände obliegt dann im Klageverfahren dem FG als Tatsacheninstanz
(ständige Rechtsprechung, vgl. BFH-Urteile vom 28.10.2008 - IX R 16/08, BFH/NV 2009, 899, und in BFH/NV 2008,
1310, jeweils m.w.N.; BFH-Beschluss vom 22.04.2013 - IX B 181/12, BFH/NV 2013, 1267; s.a. Hessisches FG,
Zwischenurteil vom 14.05.2007 - 4 K 1716/04, EFG 2008, 202, bestätigt durch BFH-Urteil vom 23.09.2008 -
I R 47/07, BFHE 223, 56, BStBl II 2009, 986).


18


a) Der Steuerpflichtige kann sich zur Darlegung der verkürzten tatsächlichen Nutzungsdauer eines zur
Einkünfteerzielung genutzten Gebäudes jeder Darlegungsmethode bedienen, die im Einzelfall zur Führung des
erforderlichen Nachweises geeignet erscheint; erforderlich ist insoweit, dass die Darlegungen des Steuerpflichtigen
Aufschluss über die maßgeblichen Determinanten ‑‑z.B. technischer Verschleiß, wirtschaftliche Entwertung,
rechtliche Nutzungsbeschränkungen‑‑ geben, welche die Nutzungsdauer im Einzelfall beeinflussen, und auf deren
Grundlage der Zeitraum, in dem das maßgebliche Gebäude voraussichtlich seiner Zweckbestimmung entsprechend
genutzt werden kann (§ 11c Abs. 1 EStDV), im Wege der Schätzung mit hinreichender Bestimmtheit zu ermitteln ist.


19


b) Die Bestimmung des § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG räumt dem Steuerpflichtigen ein Wahlrecht ein (Anzinger in
Herrmann/Heuer/Raupach, § 7 EStG Rz 307; Blümich/Brandis, § 7 EStG Rz 524; Pfirrmann in Kirchhof, EStG,
19. Aufl., § 7 Rz 89; Bartone in Korn, § 7 EStG Rz 173), ob er sich mit dem typisierten AfA-Satz nach § 7 Abs. 4 Satz 1
EStG zufriedengibt oder eine tatsächlich kürzere Nutzungsdauer geltend macht und darlegt. Auszugehen ist im
Rahmen der vom FA durchzuführenden Amtsermittlung ‑‑bei der nach § 88 Abs. 1 Satz 2 AO auch alle für die
Beteiligten günstigen Umstände zu berücksichtigen sind‑‑ von der Schätzung des Steuerpflichtigen, solange dieser
Erwägungen zugrunde liegen, wie sie ein vernünftig wirtschaftender Steuerpflichtiger üblicherweise anstellt. Da im
Rahmen der Schätzung des Steuerpflichtigen nicht Gewissheit über die kürzere tatsächliche Nutzungsdauer,
sondern allenfalls größtmögliche Wahrscheinlichkeit verlangt werden kann, ist sie nur dann zu verwerfen, wenn sie
eindeutig außerhalb des angemessenen Schätzungsrahmens liegt (vgl. BFH-Urteil vom 28.09.1971 - VIII R 73/68,
BFHE 103, 468, BStBl II 1972, 176; FG Köln vom 23.01.2001 - 8 K 6294/95, EFG 2001, 675, rechtskräftig; Waldhoff
in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 7 Rz E 54).


20


Vor diesem Hintergrund ist ‑‑entgegen der Auffassung des FA‑‑ die Vorlage eines Bausubstanzgutachtens,
insbesondere die Zustandsermittlung von Immobilien mit Hilfe des sog. ERAB-Verfahrens (Verfahren zur Ermittlung
des Abnutzungsvorrats von Baustoffen), seitens des Steuerpflichtigen nicht Voraussetzung für die Anerkennung
einer verkürzten tatsächlichen Nutzungsdauer, selbst wenn ein solches Gutachten möglicherweise den technischen
"Verschleiß" eines Gebäudes im Einzelfall nachvollziehen könnte. Denn das ‑‑erst vor einigen Jahren entwickelte‑‑
ERAB-Verfahren, mit dem der Zustand eines jeden relevanten Bauelements von Gebäuden erfasst und durch eine
quantitative Größe dargestellt wird, definiert mit Hilfe qualitäts- und schadensbezogener Merkmale sowie
zugehöriger Merkmalsausprägungen lediglich einen baustoffspezifischen Wert - den sog. Abnutzungsvorrat. Dies
dient in erster Linie der Bewertung der Bauelementqualitäten für die Entwicklung einzelfallbezogener
Instandhaltungsstrategien unter Berücksichtigung vorhandener ökologischer und ökonomischer
Rahmenbedingungen (s. näher Schönfelder, Zustandsermittlung von Immobilien mittels Verfahren ERAB, 2012).
Ungeachtet des Umstands, dass der Gesetzgeber bei der Schaffung des § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG das neuartige ERAB-
Verfahren nicht vor Augen haben konnte, legt die Revision schon nicht hinreichend dar, dass allein ein
Bausubstanzgutachten dieses Zuschnitts den vom Steuerpflichtigen im Rahmen der Anwendung des § 7 Abs. 4
Satz 2 EStG glaubhaft zu machenden "technischen Verschleiß" eines Gebäudes zutreffend abbilden kann; überdies
ist nicht ersichtlich, dass das ERAB-Verfahren (auch) über die wirtschaftliche Entwertung oder etwaige rechtliche
Nutzungsbeschränkungen, welche ebenfalls die erforderliche Schätzung der Nutzungsdauer beeinflussen können,
Auskunft geben kann (ebenso Blum/Weiss, Die steuerliche Betriebsprüfung 2020, 3, 6).


21


Wählt der Steuerpflichtige oder ein von diesem oder von dem FG beauftragter Sachverständiger daher aus
nachvollziehbaren Gründen eine andere Nachweismethode, kann dies ‑‑gegebenenfalls unter Berücksichtigung
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Quelle: www.bundesfinanzhof.de


entsprechender Anpassungen (vgl. BFH-Beschluss vom 19.01.2018 - X B 60/17, BFH/NV 2018, 530)‑‑ Grundlage für
die im Einzelfall erforderliche Schätzung einer verkürzten tatsächlichen Nutzungsdauer sein, soweit aus der
gewählten Methode Rückschlüsse auf die zu ermittelnden Determinanten möglich sind. Da im Rahmen der
Schätzung nur die größtmögliche Wahrscheinlichkeit über eine kürzere tatsächliche Nutzungsdauer verlangt werden
kann, würde eine Verengung der Gutachtenmethodik oder eine Festlegung auf ein bestimmtes Ermittlungsverfahren
die Anforderungen an die Feststellungslast überspannen.


3. Nach diesen Grundsätzen hält das angefochtene Urteil des FG revisionsrechtlicher Überprüfung stand.23


a) Das FG ist zur Ermittlung der verkürzten tatsächlichen Nutzungsdauer i.S. von § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG nicht allein
von der ‑‑durch ein Privatgutachten unterlegten‑‑ Schätzung der Klägerin und auch nicht von der abweichenden,
durch ein Gutachten des Bausachverständigen unterlegten Schätzung des FA ausgegangen, sondern hat ‑‑zu
Recht‑‑ einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für die Bewertung von bebauten und
unbebauten Grundstücken zu Rate gezogen. Das vom Gutachter vorgelegte Sachverständigengutachten ist auch von
seinem Ausgangspunkt her nicht zu beanstanden. Zwar ist das vom Sachverständigen angewandte Modell zur
Ableitung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer für Wohngebäude unter Berücksichtigung von Modernisierungen
auf der Grundlage von Anlage 4 der SW-RL nicht primär darauf gerichtet, die tatsächliche Nutzungsdauer i.S. von § 7
Abs. 4 Satz 2 EStG zu ermitteln; vorliegend haben die sachverständigen Ausführungen im Gutachten sowie die
ergänzenden Erläuterungen des Gutachters in der mündlichen Verhandlung indes dem FG die Möglichkeit gegeben,
sich eine sichere Überzeugung über die im Einzelfall anzuwendenden Schätzungsgrundlagen zu bilden.


24


b) Das FG hat dabei dem Umstand, dass die vom Gutachter angewandte Ermittlungsmethode lediglich eine
modellhafte wirtschaftliche Restnutzungsdauer zugrunde legt, zu Recht keine entscheidende Bedeutung
beigemessen. Denn es ist nicht ersichtlich, dass damit der nach § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG angemessene
Schätzungsrahmen verlassen wurde, geht es im Rahmen der erforderlichen Schätzung doch letztlich nur darum
nachzuweisen, dass die von Gesetzes wegen anzunehmende typische Nutzungsdauer im Einzelfall unzutreffend und
eine kürzere Nutzungsdauer mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist.


25


Anders als das FA vorträgt, sind die Feststellungen der Vorinstanz nicht lückenhaft. Das FG hat in revisionsrechtlich
nicht zu beanstandender Weise festgestellt, dass die Beteiligten keine Einwendungen gegen die vom
Sachverständigen im Rahmen des angewandten Modells getroffenen Feststellungen im Einzelnen erhoben haben.
Diese den Senat nach § 118 Abs. 2 FGO bindenden Feststellungen hat das FA nicht angegriffen. Darüber hinaus hat
das FG auch den Bedarf für weitere Anpassungen des Sachverständigengutachtens überprüft. Zu Unrecht geht die
Revision zudem davon aus, dass ein bestehender technischer Verschleiß der maßgeblichen Gebäude nicht
hinreichend im Sachverständigengutachten Berücksichtigung gefunden habe. Der Gutachter hat anhand
bestehender, von ihm begutachteter Baumängel und vom Grundstückseigentümer vorgenommener
Modernisierungen die "technische Lebensdauer" der begutachteten Objekte ermittelt; dessen Feststellungen hat
das FG in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise als Grundlage für seine Schätzung nach § 7 Abs. 4
Satz 2 EStG genommen. Nach den insoweit vom FG gezogenen Schlussfolgerungen ist mit größtmöglicher
Wahrscheinlichkeit von einer auf 34 bzw. 32 Jahre verkürzten Nutzungsdauer der Gebäude Nr. 1 und Nr. 2
auszugehen.


26


4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.27
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POSTANSCHRIFT   Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin  


 Nur per E-Mail  
  Oberste Finanzbehörden   der  Länder    


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 22. Februar 2023 


BETREFF Absetzung für Abnutzung (AfA) von Gebäuden nach der kürzeren tatsächlichen 
Nutzungsdauer (§ 7 Absatz 4 Satz 2 Einkommensteuergesetz) 


GZ IV C 3 - S 2196/22/10006 :005 
DOK 2023/0158670 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Mit Urteil vom 28. Juli 2021 – IX R 25/19, BFH/NV 2022 S. 108, hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) entschieden, dass Steuerpflichtige, die sich nach § 7 Absatz 4 Satz 2 Einkommensteu-
ergesetz (EStG) auf eine kürzere tatsächliche Nutzungsdauer des Gebäudes berufen, sich jeder 
Darlegungsmethode bedienen können, die im Einzelfall zur Führung des erforderlichen Nach-
weises geeignet erscheint, soweit daraus Rückschlüsse auf die maßgeblichen Determinanten 
(z. B. technischer Verschleiß, wirtschaftliche Entwertung, rechtliche Nutzungsbeschränkun-
gen) möglich sind. 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gelten für die Inanspruchnahme der AfA nach der kürzeren tatsächlichen Nutzungs-
dauer folgende Grundsätze: 


Anwendungsregelung 
Dieses Schreiben ist ab dem Zeitpunkt seiner Bekanntgabe im Bundessteuerblatt (BStBl) auf 
alle offenen Fälle anzuwenden. 


www.bundesfinanzministerium.de 



mailto:poststelle@bmf.bund.de
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Seite 2 1. AfA von Gebäuden nach typisierten festen AfA-Sätzen 
1 Gemäß § 7 Absatz 4 Satz 1 EStG und § 52 Absatz 15 EStG gelten für die lineare AfA von zur 


Einkünfteerzielung genutzten Gebäuden typisierte feste Prozentsätze (AfA-Sätze), die in 
Abhängigkeit von der Nutzungsart (Betriebsgebäude, soweit nicht zu Wohnzwecken genutzt, 
oder andere) und dem Zeitpunkt der Fertigstellung oder der Stellung des Bauantrages oder des 
rechtswirksamen Abschlusses des obligatorischen Vertrags 2 oder 2,5 oder 3 oder 4 Prozent 
betragen. Der jeweils für ein Gebäude anzusetzende AfA-Satz ist unabhängig von der tatsäch-
lichen Nutzungsdauer des Gebäudes und auch unabhängig vom tatsächlichen Alter des 
Gebäudes anzuwenden. Er gilt daher auch für die Abschreibung einer erworbenen Bestands-
immobilie. Die AfA-Zeiträume für die einzelnen AfA-Sätze sind nicht gleichbedeutend mit 
der Gesamtnutzungsdauer im Sinne des Bewertungsgesetzes bzw. der Immobilienwertermitt-
lungsverordnung (ImmoWertV). In der Regel wird die tatsächliche Nutzungsdauer eines 
Gebäudes länger als der AfA-Zeitraum sein. 


2. AfA von Gebäuden nach der kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer 
2 Ist die tatsächliche Nutzungsdauer bei einem Gebäude kürzer als die sich aus der Anwendung 


des AfA-Satzes ergebende Nutzungsdauer, kann – in begründeten Ausnahmefällen – anstelle 
der AfA nach § 7 Absatz 4 Satz 1 EStG die der tatsächlichen Nutzungsdauer entsprechende 
AfA vorgenommen werden (§ 7 Absatz 4 Satz 2 EStG).  
Den Steuerpflichtigen steht insoweit die Option zu, die Abschreibung nach der tatsächlichen 
Nutzungsdauer statt nach typisierten festen AfA-Sätzen vorzunehmen. 


3 Nutzungsdauer im Sinne des § 7 Absatz 4 Satz 2 EStG ist gemäß § 11c Absatz 1 Satz 1 
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV) der Zeitraum, in dem ein Gebäude 
voraussichtlich seiner Zweckbestimmung entsprechend genutzt werden kann. 


4 Die AfA nach § 7 Absatz 4 Satz 2 EStG setzt voraus, dass die tatsächliche Nutzungsdauer 
- bei einem Gebäude, das zu einem Betriebsvermögen gehört und nicht Wohnzwecken dient 
und 
o für das der Bauantrag/obligatorische Vertrag nach dem 31. März 1985 und vor dem 
1. Januar 2001 gestellt/rechtswirksam abgeschlossen wurde, weniger als 25 Jahre 
(§ 52 Absatz 15 EStG) oder 


o für das der Bauantrag/obligatorische Vertrag nach dem 31. Dezember 2000 
gestellt/rechtswirksam abgeschlossen wurde, weniger als 33 1/3 Jahre (§ 7 Absatz 4 
Satz 1 Nummer 1; § 52 Absatz 15 EStG), 


- bei einem Gebäude, das die oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllt und 
o das nach dem 31. Dezember 2022 fertiggestellt wurde, weniger als 33 1/3 Jahre 
(sinngemäße Anwendung von § 7 Absatz 4 Satz 2 EStG in den Fällen des § 7 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a EStG) 


o das vor dem 1. Januar 2023 und nach dem 31. Dezember 1924 fertiggestellt wurde, 
weniger als 50 Jahre (§ 7 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b EStG) oder 







 
    


  
 


   
   


   
 


 
 


  
 


      
  


 


   


    


   
  


  


 
     


  


 


 
  


 
 


   


  


 


 


Seite 3 o das vor dem 1. Januar 1925 fertiggestellt wurde, weniger als 40 Jahre (§ 7 Absatz 4 
Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c EStG) 


beträgt. 


5 Ob der AfA eine die gesetzlich vorgesehenen, typisierten Zeiträume (§ 7 Absatz 4 Satz 1 
EStG) unterschreitende kürzere tatsächliche Nutzungsdauer im Sinne des § 7 Absatz 4 Satz 2 
EStG zugrunde gelegt werden kann, beurteilt sich nach den tatsächlichen Verhältnissen des 
Einzelfalls. 


3. Rechtfertigungsgründe für eine AfA nach der kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer 
6 Für die Bemessung der linearen Gebäude-AfA nach der kürzeren tatsächlichen Nutzungs-


dauer bedarf es einer konkreten Rechtfertigung auf Grund der objektiven Gegebenheiten. 
Entscheidend ist, ob das Gebäude vor Ablauf des sich aus § 7 Absatz 4 Satz 1 EStG oder 
§ 52 Absatz 15 EStG ergebenden AfA-Zeitraums objektiv betrachtet technisch oder wirt-
schaftlich verbraucht ist. 


7 Bei Anwendung des § 7 Absatz 4 Satz 2 EStG ist die kürzere tatsächliche Nutzungsdauer – 
prognostisch – zu bestimmen; dabei sind auch ungewisse künftige Ereignisse zu berücksichti-
gen. Der Bestimmung der kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer ist eine an der größtmögli-
chen Wahrscheinlichkeit orientierte Schätzung zu Grunde zu legen. Hierbei finden alle  – von 
den Steuerpflichtigen darzulegenden (BFH-Urteil vom 28. September 1971,VIII R 73/68, 
BStBl II 1972 S. 176; BFH-Beschluss vom 22. April 2013, IX B 181/12, BFH/NV S. 1267) –  
technischen und wirtschaftlichen Umstände des betreffenden Gebäudes Berücksichtigung. 


8 Bei der Glaubhaftmachung der kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer sind die Steuerpflichti-
gen in erhöhtem Maße zur Mitwirkung verpflichtet, weil die bei der Schätzung zu berücksich-
tigenden Faktoren im Einfluss- und Wissensbereich der Steuerpflichtigen liegen. 


Abbruchabsicht 
9 Die Absicht, ein zunächst noch genutztes Gebäude abzubrechen oder zu veräußern, rechtfer-


tigt es nicht, eine kürzere Nutzungsdauer des Gebäudes zugrunde zu legen (BFH-Urteil vom 
15. Dezember 1981, VIII R 116/79, BStBl II 1982 S. 385). Eine Verkürzung der Nutzungs-
dauer kann erst angenommen werden, wenn die Gebäudeabbruchvorbereitungen soweit gedie-
hen sind, dass die weitere Nutzung in der bisherigen oder einer anderen Weise so gut wie aus-
geschlossen ist (BFH-Urteil vom 8. Juli 1980, VIII R 176/78, BStBl II S. 743). Die der tat-
sächlichen Nutzungsdauer entsprechende AfA kann erst vorgenommen werden, wenn der 
Zeitpunkt der Nutzungsbeendigung des Gebäudes fest steht, z. B. weil sich die Steuerpflichti-
gen verpflichtet haben, das Gebäude zu einem bestimmten Zeitpunkt abzubrechen (BFH-
Urteil vom 22. August 1984, I R 198/80, BStBl II 1985 S. 126). 







 
  


 


    
 


      
   


     


 
   


 
   


   


   
 


 
  


  


   


 
  


  
  
   
  


  


 


   
   


 
 


 


Seite 4 3.1 Besondere Betriebsgebäude und bestimmte Gebäudeteile, die selbständige unbeweg-
liche Wirtschaftsgüter sind 


10 Als Gebäude unterliegen auch die in den Randnummern 11 bis 14 angeführten besonderen 
Betriebsgebäude und Gebäudeteile grundsätzlich der AfA nach typisierten festen AfA-Sätzen. 
Allerdings kann für diese auch eine kürzere Nutzungsdauer angenommen werden, ohne dass 
hierfür eine gesonderte Nachweispflicht besteht. 


11 Für bestimmte betrieblich genutzte Gebäude (z. B. Hallen in Leichtbauweise oder bei Ställen 
und Schuppen) kann sich jeweils in Abhängigkeit von der Bauart, der Bauweise und der Nut-
zung aus den amtlichen AfA-Tabellen eine kürzere Nutzungsdauer ergeben. 


12 Die Abschreibung kann auch bei bestimmten Gebäudeteilen, die selbständige unbewegliche 
Wirtschaftsgüter sind (z. B. Ladeneinbauten, Schaufensteranlagen und Gaststätteneinbauten, 
soweit sie keine Betriebsvorrichtungen oder Scheinbestandteile sind, und sonstige selbstän-
dige unbewegliche Gebäudeteile (R 4.2 Absatz 3 Satz 3 EStR)), nach den in den amtlichen 
AfA-Tabellen (BMF-Schreiben vom 15. Dezember 2000, BStBl I S. 1532) enthaltenen Richt-
werten bemessen werden (§ 7 Absatz 5a in Verbindung mit § 7 Absatz 4 Satz 2 EStG). 


13 Berufen sich die Steuerpflichtigen auf die in den AfA-Tabellen enthaltenen Richtwerte, sind 
diese anzusetzen. Wer eine von den amtlichen AfA-Tabellen abweichende Nutzungsdauer 
geltend macht, hat entsprechende Gründe substantiiert vorzutragen (BFH-Urteil vom 
14. April 2011, IV R 46/09, BStBl II S. 696). 


14 Bei Mietereinbauten und -umbauten (R 4.2 Absatz 3 Satz 3 Nummer 4 EStR), kann sich 
abweichend zu den für das Gebäude geltenden typisierten AfA-Sätzen eine kürzere tatsächli-
che Nutzungsdauer aufgrund einer ggf. kürzeren Mietdauer ergeben. 


3.2 Gebäude, bei denen die objektiven Umstände im Einzelfall eine kürzere tatsächliche 
Nutzungsdauer vermuten lassen 


15 Bei Gebäuden, bei denen die objektiven Umstände im Einzelfall eine kürzere tatsächliche 
Nutzungsdauer vermuten lassen als die sich aus der Anwendung des typisierten festen AfA-
Satzes ergebende Nutzungsdauer, kann – in begründeten Ausnahmefällen – anstelle der AfA 
nach § 7 Absatz 4 Satz 1 EStG die der tatsächlichen Nutzungsdauer entsprechende AfA vor-
genommen werden (§ 7 Absatz 4 Satz 2 EStG).  
Den Steuerpflichtigen steht insoweit unter Erbringung eines Einzelnachweises die Option zu, 
die Abschreibung nach der tatsächlichen Nutzungsdauer statt nach typisierten festen AfA-Sät-
zen vorzunehmen (Randnummern 17 ff.). 


16 Die AfA von Musterhäusern erfolgt in der Regel nach § 7 Absatz 4 Satz 1 EStG. Für die AfA 
nach § 7 Absatz 4 Satz 2 EStG ist zu beachten, dass auch der Zeitraum einer nach dem Aus-
scheiden aus dem Betrieb sich voraussichtlich anschließenden Nutzung des Hauses als Wohn-
gebäude einzubeziehen ist. Das gilt auch für auf fremdem Grund und Boden errichtete Fertig-
häuser, die zum Zwecke der Veräußerung demontiert und andernorts wiederaufgebaut werden 
müssen (BFH-Urteil vom 23. September 2008, I R 47/07, BStBl II 2009 S. 986). 







 
      


 
  


 
    
    
  


  
 


 
  


 
   


  
  


   
  


 


  
     


   
 


  
 


 
 


  
  


 
    


  


Seite 5 4. Maßgebliche Kriterien für die Schätzung einer kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer 
17 Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung wird die zu schätzende kürzere tatsächli-


che Nutzungsdauer durch bestimmte Einflussfaktoren bestimmt (sog. maßgebliche Determi-
nanten). Zu diesen Einflussfaktoren gehören: 
- der technische Verschleiß, 
- die wirtschaftliche Entwertung sowie 
- rechtliche Gegebenheiten, welche die Nutzungsdauer eines Gegenstands begrenzen kön-
nen.  


18 Auszugehen ist regelmäßig von der technischen Nutzungsdauer, also dem Zeitraum, in dem 
sich das Gebäude substanztechnisch abnutzt. Technische und wirtschaftliche Nutzungsdauer 
fallen in der Regel zusammen. Sofern die wirtschaftliche Nutzungsdauer ausnahmsweise kür-
zer als die technische Nutzungsdauer ist, können sich die Steuerpflichtigen hierauf berufen 
(BFH-Urteile vom 28. Juli 2021, a. a. O.; vom 19. November 1997, X R 78/94, BStBl II 1998 
S. 59; und vom 18. September 2003, X R 54/01, BFH/NV 2004 S. 474, m. w. N.). 


19 Ausgangspunkt für die Beurteilung des technischen Verschleißes ist die Nutzungsdauer der 
Tragstruktur des Bauwerks (Dachkonstruktion, tragende Innen- und Außenwände, Geschoss-
decken und Fundament) als Hauptbestandteil des Gebäudes. Für die Annahme einer kürzeren 
technischen Nutzungsdauer genügt es nicht, dass lediglich einzelne unselbständige Teile des 
Gebäudes zur Erneuerung oder Ersetzung anstehen. Dies gilt auch dann nicht, wenn der Auf-
wand zu einer wesentlichen Verbesserung des Gebäudes führt und steuerlich den Herstel-
lungskosten zuzurechnen ist (BMF-Schreiben vom 18. Juli 2003, BStBl I S. 386). 


20 Erforderlich ist vielmehr, dass durch technischen Verschleiß der tragenden Teile, d. h. insbe-
sondere der Tragstruktur des Bauwerks, das Gebäude in seiner Gesamtheit in seiner Nut-
zungsfähigkeit beeinträchtigt ist (BFH-Beschluss vom 10. Juli 2015, IX B 34/15, BFH/NV 
S. 1429). 


21 Eine mit wirtschaftlicher Entwertung begründete kürzere tatsächliche Nutzungsdauer kann der 
AfA nur zugrunde gelegt werden, wenn das Gebäude vor Ablauf der technischen Nutzungs-
dauer objektiv wirtschaftlich verbraucht ist, d.h. wenn die Möglichkeit einer wirtschaftlich 
sinnvollen (anderweitigen) Nutzung oder Verwertung endgültig entfallen ist (BFH-Urteil vom 
4. März 2008, IX R 16/07, BFH/NV S. 1310). 


5. Nachweismethoden 
22 Der Nachweis einer kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer im Sinne des § 7 Absatz 4 Satz 2 


EStG ist durch Vorlage eines Gutachtens eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachver-
ständigen für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken oder von Personen, 
die von einer nach DIN EN ISO/IEC 17024 akkreditierten Stelle als Sachverständige oder 
Gutachter für die Wertermittlung von Grundstücken nach entsprechender Norm zertifiziert 
worden sind, zu erbringen. 







 
   


  
 


  
 


 


  


 
     


    


   
   


 
 


   
   
 


 
   


   
   


 
 


 
 


 
 


    


                                                 
    


Seite 6 


23 Im Rahmen des Nachweises ist der Zustand des Gebäudes in seinen die Nutzungsdauer 
bestimmenden Elementen (Tragstruktur des Bauwerks) darzustellen und begründet darzule-
gen, weshalb am Ende der geltend gemachten (kürzeren) Nutzungsdauer voraussichtlich keine 
wirtschaftlich sinnvolle (anderweitige) Nachfolgenutzung mehr möglich ist und kein Restwert 
mehr vorhanden ist. Ein Bausubstanzgutachten im Sinne des sog. ERAB-Verfahrens (Verfah-
ren zur Ermittlung des Abnutzungsvorrats von Baustoffen) ist nicht zwingend erforderlich, 
kann aber hilfreiche Anhaltspunkte zur Beurteilung des Einzelfalls enthalten (BFH-Urteil 
vom 28. Juli 2021, a. a. O.). 


24 Die bloße Übernahme einer Restnutzungsdauer aus einem Verkehrswertgutachten ist nicht als 
Nachweis einer kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer im Sinne des § 7 Absatz 4 Satz 2 EStG 
geeignet. Auch der alleinige Verweis auf die Modellansätze für die Gesamtnutzungsdauer 
in Verbindung mit dem Modell zur Ermittlung der Restnutzungsdauer bei Modernisierungen 
nach der Anlage 1 und 2 der Immobilienwertermittlungsverordnung1 ist nicht ausreichend. 
Der Gutachtenzweck muss sich ausdrücklich auf den Nachweis einer kürzeren tatsächlichen 
Nutzungsdauer richten und zwingend die maßgeblichen Determinanten (Randnummer 17) 
berücksichtigen. Hierbei ist auch eine mögliche Nachfolgenutzung des Gebäudes und deren 
Auswirkung auf die Nutzungsdauer einzubeziehen. Die Restnutzungsdauer und die Gesamt-
nutzungsdauer nach der ImmoWertV entsprechen nicht der tatsächlichen Gesamt- bzw. Rest-
nutzungsdauer eines einzelnen Gebäudes, sondern sind Modellansätze, die nur im Gesamt-
kontext einer Verkehrswertermittlung zu sachgerechten Ergebnissen führen. Eine isolierte 
Verwendung der Modelle bzw. Modellansätze der ImmoWertV bzw. der Anlagen zur 
ImmoWertV für Zwecke des Nachweises einer kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer im 
Sinne des § 7 Absatz 4 Satz 2 EStG ist nicht sachgerecht. 


6. Schlussbestimmungen 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 


1 vormals Anlage 3 und 4 der Sachwertrichtlinie vom 5. September 2012, BAnz AT 18.10.2012 B1 
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Urteil vom 12. Dezember 2023, VIII R 31/21
Erteilung einer Bescheinigung nach § 44a Abs. 5 Satz 4 EStG bei unbeschränkt steuerpflichtigen
Holdingkapitalgesellschaften


ECLI:DE:BFH:2023:U.121223.VIIIR31.21.0


BFH VIII. Senat


EStG § 44a Abs 5 S 1, EStG § 44a Abs 5 S 4, EStG § 44a Abs 5 S 5, EStG § 20 Abs 1 Nr 1 S 1, KStG § 8b Abs 1, FGO § 96
Abs 1 S 1, KStG VZ 2016 , EStG VZ 2016


vorgehend FG München, 15. März 2021, Az: 7 K 1827/18


Leitsätze


1. Soweit die Einnahmen einer Holdingkapitalgesellschaft ausschließlich aus nach § 8b Abs. 1 des
Körperschaftsteuergesetzes (weitgehend) steuerfreien Beteiligungseinkünften bestehen, ist bei ihr eine zwangsläufige
Überzahlersituation aufgrund der "Art der Geschäfte" dauerhaft gegeben.


2. Sieht die Satzung einer Holdingkapitalgesellschaft vor, dass die Gesellschaft auch eine weitere Geschäftstätigkeit
entfalten darf, mit der sie die Überzahlersituation vermeiden könnte, kommt es darauf nicht an, wenn die Gesellschaft
von dieser Möglichkeit tatsächlich dauerhaft keinen Gebrauch macht und nach ihrer Struktur auch nicht dazu in der Lage
wäre, eine solche weitere Geschäftstätigkeit auszuüben. Dasselbe gilt, wenn die Gesellschaft von der Ermächtigung zwar
Gebrauch macht, dabei aber nicht am Markt tätig wird und wenn sie ohne vorherige Änderung ihrer Struktur nicht in der
Lage wäre, die entfaltete Tätigkeit mit Gewinn auch am Markt anzubieten.


3. Der Dauerhaftigkeit einer solchen Situation steht nicht entgegen, dass die Gesellschaft ihre Struktur ändern könnte.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts München vom 15.03.2021 - 7 K 1827/18 wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Beteiligten streiten darüber, ob der Klägerin und Revisionsbeklagten (Klägerin) eine Bescheinigung gemäß
§ 44a Abs. 5 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes in der im Streitzeitraum geltenden Fassung (EStG) auszustellen
ist.


1


Die Klägerin ist eine GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist neben dem Halten und Verwalten eigenen
Vermögens auch die Beratung von Unternehmen (ohne Rechts- oder Steuerberatung). Die Klägerin ist
Alleingesellschafterin der XY GmbH (im Weiteren: Tochtergesellschaft). Andere Beteiligungen hat die Klägerin seit
ihrer Gründung nicht. Aus der Beteiligung bezieht die Klägerin jährliche Ausschüttungen. Beratungsleistungen
erbringt sie nur gegenüber ihrer Tochtergesellschaft, um ihre Gewinnausschüttungen zu steigern. Da sie nicht über
eigenes Personal verfügt, kauft sie die Beratungsleistungen ein und stellt sie der Tochtergesellschaft weitgehend
kostendeckend zur Verfügung. Die festgesetzte Körperschaftsteuer war in der Vergangenheit stets niedriger als die
anzurechnende Kapitalertragsteuer.


2


Mit Schreiben vom 11.10.2016 beantragte die Klägerin eine Bescheinigung gemäß § 44a Abs. 5 Satz 4 EStG ab dem3
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Entscheidungsgründe


II.


01.01.2016. Der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) lehnte den Antrag ab. Nach erfolglosem Einspruch
hat die Klägerin Klage auf Erteilung einer Bescheinigung gemäß § 44a Abs. 5 Satz 4 EStG erhoben. Die Klage hatte
aus den in Entscheidungen der Finanzgerichte 2021, 759 veröffentlichten Gründen Erfolg.


Mit seiner Revision rügt das FA die Verletzung von § 44a Abs. 5 Satz 1 EStG. Das Finanzgericht (FG) habe die
Vorschrift fehlerhaft ausgelegt, indem es auf die tatsächlich von der Klägerin ausgeübte Tätigkeit abgestellt habe
und nicht darauf, dass die Klägerin nach der Satzung Beratungsleistungen erbringen dürfe.


4


Das FA beantragt,
das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen.


5


Die Klägerin beantragt,
die Revision als unzulässig zu verwerfen,
hilfsweise als unbegründet zurückzuweisen.


6


Die Revision sei unzulässig, da das FA nicht hinreichend darlege, woraus sich die Verletzung materiellen
Bundesrechts durch die Entscheidung des FG ergebe (§ 120 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a der Finanzgerichtsordnung
‑‑FGO‑‑). Die Revision sei jedenfalls unbegründet. Das FG habe zu Recht entschieden, dass die Klägerin die
Voraussetzungen des § 44a Abs. 5 Satz 1 EStG erfülle und ihr daher eine Bescheinigung gemäß § 44a Abs. 5 Satz 4
EStG auszustellen sei.


7


1. Die Revision des FA ist zulässig. Die Revisionsbegründung entspricht noch den Anforderungen des § 120 Abs. 3
FGO. Der Revisionskläger muss die Umstände bezeichnen, aus denen sich die Rechtsverletzung ergibt (§ 120 Abs. 3
Nr. 2 Buchst. a FGO). Das FA macht geltend, das FG habe das Merkmal "auf Grund der Art seiner Geschäfte" in § 44a
Abs. 5 Satz 1 EStG fehlerhaft ausgelegt. Darin liegt die Rüge eines Rechtsanwendungsfehlers.


8


2. Die Revision ist aber unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO). Das FG hat rechtsfehlerfrei
erkannt, dass die Klägerin einen Anspruch auf Erteilung der Bescheinigung gemäß § 44a Abs. 5 Satz 4 EStG hat.


9


a) Die klageweise begehrte Bescheinigung gemäß § 44a Abs. 5 Satz 4 EStG ist ein begünstigender Verwaltungsakt
im Sinne des § 130 Abs. 2 der Abgabenordnung. Zwar erledigt sich das Klagebegehren fortlaufend, wenn die
einbehaltene Kapitalertragsteuer angerechnet oder erstattet wird. Da die ablehnende Entscheidung des FA aber
keine zeitliche Begrenzung enthält, wirkt sie auch in die Zukunft. Deshalb besteht das rechtliche Interesse der
Klägerin an der Erteilung der Bescheinigung fort, ohne dass es hierzu einer Klageerweiterung bedarf. Statthafte
Klageart ist die Verpflichtungsklage (§ 40 Abs. 1 Variante 2 FGO).


10


b) Bei Kapitalerträgen, die dem Kapitalertragsteuerabzug unterliegen und die einem unbeschränkt oder beschränkt
steuerpflichtigen Gläubiger zufließen, ist der Steuerabzug nicht vorzunehmen, wenn die Kapitalerträge
Betriebseinnahmen des Gläubigers sind und die Kapitalertragsteuer bei ihm aufgrund der Art seiner Geschäfte auf
Dauer höher wäre als die gesamte festzusetzende Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer (§ 44a Abs. 5 Satz 1
EStG). Diese Voraussetzungen sind durch eine Bescheinigung des für den Gläubiger zuständigen Finanzamts
nachzuweisen (§ 44a Abs. 5 Satz 4 EStG). Die Bescheinigung ist unter dem Vorbehalt des Widerrufs auszustellen
(§ 44a Abs. 5 Satz 5 EStG).


11


Zwischen den Beteiligten ist nicht streitig, dass die Ausschüttungen der Tochtergesellschaft bei der Klägerin als
Betriebseinnahmen zu erfassen sind. Das FG hat überdies festgestellt, dass die Kapitalertragsteuer in der
Vergangenheit stets höher war als die festgesetzte Körperschaftsteuer der Klägerin (sogenannte
Überzahlersituation). Auch darüber besteht zwischen den Beteiligten kein Streit. Streitig ist allein, ob dies seine
Ursache in der "Art der Geschäfte" der Klägerin hatte und ob die Situation auf Dauer besteht.


12


c) Der Bundesfinanzhof (BFH) hat § 44a Abs. 5 Satz 4 EStG in der Vergangenheit restriktiv ausgelegt. Die
Überzahlersituation muss danach auf der Geschäftsstruktur beruhen (vgl. BFH-Urteile vom 27.08.1997 - I R 22/97,
BFHE 184, 334, BStBl II 1997, 817 und vom 29.03.2000 - I R 32/99, BFHE 192, 59, BStBl II 2000, 496, jeweils unter
Verweis auf die Gesetzesbegründung, BTDrucks 12/2501, S. 20). Sie muss der ausgeübten Geschäftstätigkeit derart
immanent sein, dass ein wirtschaftlich besseres Ergebnis zwangsläufig nicht erzielt werden kann (vgl. BFH-Urteile


13
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vom 27.08.1997 - I R 22/97, BFHE 184, 334, BStBl II 1997, 817 und vom 29.03.2000 - I R 32/99, BFHE 192, 59, BStBl
II 2000, 496). Unerheblich ist, wenn sich eine Überzahlersituation aus der jeweiligen Marktsituation ergibt
(vorübergehende Gewinnlosigkeit, Preisverfall, Insolvenz oder schlechte Marktlage) oder wenn sie auf individuellen
Gegebenheiten beruht. Wäre es dem Steuerpflichtigen tatsächlich und nach seinem satzungsmäßigen
Unternehmensgegenstand möglich, die Überzahlersituation abzuwenden (vgl. BFH-Urteil vom 27.08.1997 -
I R 22/97, BFHE 184, 334, BStBl II 1997, 817), ist diese nicht strukturell bedingt (vgl. BFH-Urteil vom 29.03.2000 -
I R 32/99, BFHE 192, 59, BStBl II 2000, 496). Der BFH hat deshalb einen Anspruch auf die Erteilung der
Bescheinigung stets verneint, wenn die Überzahlersituation nicht auf die "Art der Geschäfte" zurückzuführen war,
sondern auf die Art und Weise, in der diese ausgeübt wurden (vgl. BFH-Urteil vom 27.08.1997 - I R 22/97, BFHE
184, 334, BStBl II 1997, 817). Die Überzahlersituation liegt "auf Dauer" vor, wenn ihr Ende auf einen noch nicht
feststehenden und nicht absehbaren Zeitpunkt fällt (vgl. BFH-Urteil vom 20.12.1995 - I R 118/94, BFHE 179, 396,
BStBl II 1196, 199).


d) Der erkennende Senat schließt sich der bisherigen BFH-Rechtsprechung im Grundsatz an. Soweit der BFH
allerdings in der Vergangenheit eine auf Dauer bestehende strukturelle Überzahlersituation bei
Holdingkapitalgesellschaften verneint hat (BFH-Urteil vom 27.08.1997 - I R 22/97, BFHE 184, 334, BStBl II 1997,
817), lag dem eine andere Rechtslage zugrunde. Mit der Neufassung des § 8b Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes
in der im Streitzeitraum geltenden Fassung (KStG) durch das Steuersenkungsgesetz vom 23.10.2000 (BGBl I 2000,
1433) sind laufende (§ 8b Abs. 1 Satz 1 KStG) und einmalige (§ 8b Abs. 2 Satz 1 KStG) Bezüge im Sinne des § 20
Abs. 1 Nr. 1 EStG unter weiteren Voraussetzungen in der Regel zu 95 % steuerfrei gestellt worden.


14


aa) Soweit die Einnahmen einer Holdingkapitalgesellschaft ausschließlich aus nach § 8b Abs. 1 KStG (weitgehend)
steuerfreien Beteiligungseinkünften bestehen, ist bei ihr aus Rechtsgründen zwangsläufig eine Überzahlersituation
aufgrund der "Art der Geschäfte" dauerhaft gegeben, denn gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 EStG ist § 8b Abs. 1 KStG beim
Kapitalertragsteuerabzug nicht zu berücksichtigen. Die (weitgehende) Steuerfreiheit der Beteiligungserträge wird
erst durch die Anrechnung der einbehaltenen und abgeführten Kapitalertragsteuer bewirkt, die gemäß § 36 Abs. 4
Satz 2 EStG im Rahmen der Veranlagung erstattet werden kann. Dabei wird die "Art der Geschäfte" ‑‑wie bisher‑‑ im
Regelfall durch die im Rahmen des satzungsgemäßen Gegenstands tatsächlich entfaltete Tätigkeit bestimmt.


15


bb) Sieht die Satzung einer solchen Holdingkapitalgesellschaft vor, dass die Gesellschaft auch eine weitere
Geschäftstätigkeit entfalten darf, mit der sie die Überzahlersituation vermeiden könnte, kommt es darauf nicht an,
wenn die Gesellschaft von dieser Möglichkeit tatsächlich dauerhaft keinen Gebrauch macht und nach ihrer Struktur
auch nicht dazu in der Lage wäre, eine solche weitere Geschäftstätigkeit auszuüben (Brandis/Heuermann/Jachmann,
§ 44a EStG Rz 89). Auf den abstrakten Geschäftszweck kann nicht allein abgestellt werden. Sonst müsste auch eine
außerhalb des satzungsgemäßen Unternehmenszwecks entfaltete weitere Geschäftstätigkeit unbeachtlich sein.
Entscheidend ist, ob die Gesellschaft aufgrund ihrer (gegenwärtigen) Struktur auch tatsächlich in der Lage wäre, die
erlaubte weitere Tätigkeit (jederzeit) aufzunehmen. Dann beruht die Überzahlersituation nicht mehr auf der "Art der
Geschäfte".


16


Aus dem BFH-Urteil vom 29.03.2000 - I R 32/99 (BFHE 192, 59, BStBl II 2000, 496) ergibt sich nichts anderes. Dort
ist die Erteilung einer Bescheinigung gemäß § 44a Abs. 5 Satz 4 EStG nicht wegen des satzungsgemäßen
Unternehmensgegenstands verneint worden, sondern wegen der tatsächlichen "Art der Geschäfte" der Gesellschaft.


17


Ob die Gesellschaft ohne vorherige Änderung ihrer Struktur nicht in der Lage wäre, die in der Satzung vorgesehene
weitere Geschäftstätigkeit auch tatsächlich zu entfalten, ist im Wesentlichen Tatfrage, deren Feststellung und
Beurteilung dem FG als Tatsacheninstanz obliegt.


18


cc) Nichts anderes gilt, wenn die Gesellschaft ‑‑wie im Streitfall‑‑ von der Ermächtigung zwar Gebrauch macht,
dabei aber nicht am Markt tätig wird. Wäre die Gesellschaft ohne eine vorherige Änderung ihrer Struktur nicht in
der Lage, die Tätigkeit mit Gewinn am Markt anzubieten, steht auch in diesem Fall die tatsächlich entfaltete
Tätigkeit, die über das reine Halten und Verwalten eigener Beteiligungen hinausgeht, der Annahme nicht entgegen,
dass die Überzahlersituation auf der "Art der Geschäfte" beruht. Das wäre anders, wenn die Gesellschaft die
Tätigkeit ohne vorherige Änderung ihrer Struktur (jederzeit) auch am Markt anbieten könnte oder tatsächlich am
Markt anböte, jedoch ohne Erfolg. Dann beruht die Überzahlersituation nicht mehr auf der "Art der Geschäfte",
sondern auf der Art und Weise, in der diese Geschäfte erbracht werden.


19


Ob die Gesellschaft strukturell nicht in der Lage ist, ihre Tätigkeit (jederzeit) mit Gewinn am Markt anzubieten oder
ob sie lediglich erfolglos agiert, ist wiederum Tatfrage, deren Beurteilung in erster Linie dem FG obliegt.
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dd) Der Dauerhaftigkeit einer solchen Situation steht schließlich im Grundsatz nicht entgegen, dass die Gesellschaft
ihre Struktur ändern könnte. Auch die Satzung könnte im Rahmen des gesellschaftsrechtlich Möglichen jederzeit
geändert werden. Bestehen keine Anhaltspunkte, dass die bestehende Geschäftsstruktur oder die Satzung geändert
werden sollen, ist die Überzahlersituation auch unter den beschriebenen besonderen Umständen von Dauer. Für die
Annahme einer strukturell bedingten dauerhaften Überzahlersituation muss nicht jede Änderung der tatsächlichen
Verhältnisse ausgeschlossen sein. Das ergibt sich bereits daraus, dass die Bescheinigung unter dem Vorbehalt des
Widerrufs zu erteilen ist (§ 44a Abs. 5 Satz 5 EStG). Ändern sich die tatsächlichen Verhältnisse und entfällt deshalb
die Dauerüberzahlersituation oder ist sie nicht mehr strukturell bedingt, kann die Bescheinigung jederzeit
widerrufen werden.


21


Die Feststellung und Bewertung entsprechender tatsächlicher Anhaltspunkte ist wiederum Sache des FG.22


e) Nach diesen Maßstäben hat das FG zu Recht erkannt, dass der Klägerin eine Bescheinigung gemäß § 44a Abs. 5
Satz 4 EStG auszustellen ist. Bei der Klägerin handelt es sich zwar nicht um eine reine Holdingkapitalgesellschaft,
da ihre Satzung neben dem Halten und Verwalten eigener Beteiligungen auch die Erbringung von
Beratungsleistungen vorsieht und die Klägerin auch Beratungsleistungen erbringt. Auf der Grundlage seiner
tatsächlichen Feststellungen konnte das FG jedoch ohne Rechtsfehler davon ausgehen, dass die Voraussetzungen
des § 44a Abs. 5 Satz 1 EStG im Streitfall dennoch erfüllt sind.


23


aa) Zum einen bietet die Klägerin ihre Beratungsleistungen nicht am Markt an, sondern berät ausschließlich ihre
Tochtergesellschaft. Zum andern ist sie auch nicht dafür ausgestattet, Beratungsleistungen mit Gewinn am Markt
anbieten zu können, da sie mangels eigenen Personals die (von ihr erbrachten) Beratungsleistungen selbst
einkaufen muss. Aus diesen tatsächlichen Feststellungen konnte das FG rechtsfehlerfrei den Schluss ziehen, dass
die Klägerin aufgrund ihrer Struktur nicht in der Lage war und ist, eine Beratungstätigkeit mit Gewinn am Markt
anzubieten. Dieser Schluss ist zumindest möglich. An die tatsächlichen Feststellungen des FG und seine
tatsächlichen Schlussfolgerungen ist der BFH gemäß § 118 Abs. 2 FGO gebunden. Dies zugrunde gelegt, beruht die
Überzahlersituation der Klägerin auf der "Art ihrer Geschäfte" und nicht auf der Art und Weise, wie sie ihre
Geschäfte erbringt.


24


Ob die Klägerin für die von ihr eingekauften Beratungsleistungen von ihrer Tochtergesellschaft auch einen höheren
als den Einkaufspreis hätte verlangen können, ist unerheblich, weil ein solcher Preis am Markt jedenfalls nicht
realisiert werden könnte. Jeder Dritte würde in diesem Fall die Beratung ohne Zwischenschaltung der Klägerin
selbst in Auftrag geben.


25


bb) Ohne Rechtsfehler hat das FG schließlich erkannt, dass die Überzahlersituation der Klägerin auch auf Dauer
besteht. Das FG hat keine Anhaltspunkte dafür festgestellt, dass sich an der bisherigen Situation in absehbarer Zeit
etwas ändern werde. Daraus konnte das FG auf die Dauerhaftigkeit der Situation schließen.


26


3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.27
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Urteil vom 27. März 2024, VI R 5/22
Lohnsteuerpauschalierung bei Betriebsveranstaltungen, die nicht allen Betriebsangehörigen offenstehen


ECLI:DE:BFH:2024:U.270324.VIR5.22.0


BFH VI. Senat


EStG § 19 Abs 1 S 1 Nr 1a S 1, EStG § 19 Abs 1 S 1 Nr 1a S 3, EStG § 40 Abs 2 S 1 Nr 2, EStG VZ 2015


vorgehend FG Köln, 27. Januar 2022, Az: 6 K 2175/20


Leitsätze


1. Nach der ab dem Veranlagungszeitraum 2015 geltenden Legaldefinition in § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 1 des
Einkommensteuergesetzes (EStG) kann eine Betriebsveranstaltung auch dann vorliegen, wenn sie nicht allen
Angehörigen eines Betriebs oder eines Betriebsteils offensteht.


2. Das Tatbestandsmerkmal Betriebsveranstaltung in § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG entspricht der Legaldefinition in § 19
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 1 EStG.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin werden das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 27.01.2022 - 6 K 2175/20 und die
Einspruchsentscheidung des Beklagten vom 24.08.2020 aufgehoben.


Der Nachforderungsbescheid des Beklagten vom 03.03.2020 wird dahin geändert, dass Arbeitslohn in Höhe von 176.473
€ für Betriebsveranstaltungen einem Pauschsteuersatz nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes in
Höhe von 25 % unterworfen wird.


Die Berechnung der Steuer wird dem Beklagten übertragen.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) veranstaltete im Jahr 2015 in eigenen Räumlichkeiten eine
Weihnachtsfeier, zu der nur die Vorstandsmitglieder eingeladen waren. Die von ihr hierfür aufgewendeten Kosten
betrugen insgesamt 8.034 €.


1


Darüber hinaus richtete die Klägerin im selben Jahr eine Weihnachtsfeier für Mitarbeiter am Standort … und … aus,
die zum sogenannten oberen Führungskreis beziehungsweise Konzernführungskreis gehörten. Dabei handelte es
sich um Mitarbeiter, die eine bestimmte Karrierestufe erreicht hatten, aber keinen eigenständigen Betriebsteil
bildeten. Für diese Veranstaltung wendete die Klägerin insgesamt 168.439 € auf.


2


Die ihren Vorstandsmitgliedern und dem Führungskreis mit den jeweiligen Weihnachtsfeiern zugewandten Vorteile
unterwarf die Klägerin nicht dem Lohnsteuerabzug.


3


Nach einer Lohnsteuer-Außenprüfung vertrat der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) die Auffassung,
die Klägerin habe die Lohnversteuerung zu Unrecht unterlassen. Die beantragte Lohnsteuerpauschalierung könne
nicht gemäß § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) mit einem Pauschsteuersatz von 25 %
erfolgen. Denn der Begriff der Betriebsveranstaltung setze ungeachtet der Einfügung einer Legaldefinition in § 19
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 1 EStG mit Wirkung vom 01.01.2015 weiterhin voraus, dass die Teilnahme an der


4
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Entscheidungsgründe


II.


Veranstaltung allen Arbeitnehmern des Betriebs oder des Betriebsteils offenstehe. Entsprechend dieser
Rechtsauffassung erließ das FA einen Nachforderungsbescheid.


Die nach erfolglosem Vorverfahren erhobene Klage wies das Finanzgericht (FG) mit den in Entscheidungen der
Finanzgerichte (EFG) 2022, 874 veröffentlichten Gründen ab.


5


Mit der Revision rügt die Klägerin die Verletzung materiellen Rechts.6


Sie beantragt,
das Urteil des FG sowie die Einspruchsentscheidung vom 24.08.2020 aufzuheben und den Nachforderungsbescheid
vom 03.03.2020 dahin zu ändern, dass Arbeitslohn in Höhe von 176.473 € für Betriebsveranstaltungen einem
Pauschsteuersatz nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG in Höhe von 25 % unterworfen wird.


7


Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


8


Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Stattgabe der Klage (§ 126 Abs. 3
Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Das FG hat zu Unrecht entschieden, dass die Klägerin den
Arbeitslohn, den sie ihren Vorstandsmitgliedern und den Führungskräften mit der Teilnahme an den
Weihnachtsfeiern als Sachbezug zugewandt hat, nicht gemäß § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG mit einem
Pauschsteuersatz von 25 % versteuern kann.


9


1. Die Nachforderung von Lohnsteuer beim Arbeitgeber durch Steuerbescheid kommt in Betracht, wenn die
Lohnsteuer vorschriftswidrig nicht angemeldet worden ist und es sich um eine eigene Steuerschuld des
Arbeitgebers handelt. Eine eigene Steuerschuld des Arbeitgebers liegt unter anderem vor, wenn die
Voraussetzungen für eine Pauschalierung der Lohnsteuer nach § 40 EStG gegeben sind (Senatsurteile vom
16.05.2013 - VI R 94/10, BFHE 241, 519, BStBl II 2015, 186, Rz 14 und vom 16.05.2013 - VI R 7/11, BFHE 241, 525,
BStBl II 2015, 189, Rz 15 sowie vom 06.06.2018 - VI R 32/16, BFHE 261, 516, BStBl II 2018, 764, Rz 13, jeweils
m.w.N.).


10


Nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 25 %
erheben, wenn er Arbeitslohn aus Anlass von Betriebsveranstaltungen zahlt. Maßgebend für das Vorliegen von
Arbeitslohn ist für den Streitzeitraum § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG i.d.F. des Gesetzes zur Anpassung der
Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 22.12.2014
(BGBl I 2014, 2417).


11


a) Das FG hat zunächst zutreffend entschieden, dass die Klägerin ihren Vorstandsmitgliedern und den
Führungskräften mit der Teilnahme an den jeweiligen Weihnachtsfeiern Arbeitslohn in Form von Sachbezügen
zugewandt hat. Hinsichtlich der Lohnzuwendungen an die Führungskräfte der Konzerngesellschaften handelte es
sich dabei um Drittlohn. Hierüber besteht zwischen den Beteiligten zu Recht kein Streit. Der Senat sieht daher
insoweit von weiteren Ausführungen ab.


12


b) Entgegen der Rechtsauffassung der Vorinstanz handelt es sich bei den Weihnachtsfeiern des Vorstands und der
Führungskräfte jedoch um Betriebsveranstaltungen im Sinne von § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 1 EStG. Dass die
Veranstaltungen nicht allen Betriebsangehörigen offenstanden, steht dem nicht entgegen.


13


aa) Betriebsveranstaltungen sind nach der mit Wirkung zum 01.01.2015 durch das Gesetz zur Anpassung der
Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften eingefügten
Legaldefinition in § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 1 EStG Veranstaltungen auf betrieblicher Ebene mit
gesellschaftlichem Charakter.


14


bb) Bis zu der gesetzlichen Neuregelung hat der erkennende Senat in ständiger Rechtsprechung unter den Begriff
der Betriebsveranstaltung nur Veranstaltungen auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem Charakter
subsumiert, bei denen die Teilnahme grundsätzlich allen Betriebsangehörigen offenstand (z.B. Senatsurteile vom
16.05.2013 - VI R 94/10, BFHE 241, 519, BStBl II 2015, 186, Rz 18 und vom 16.05.2013 - VI R 7/11, BFHE 241, 525,
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BStBl II 2015, 189, Rz 19). Das bisherige Begriffsverständnis des Senats greift § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 1 EStG
jedoch nur teilweise auf. So hat das auf der Rechtsprechung des Senats gründende Tatbestandsmerkmal des
Offenstehens in der gesetzlichen Legaldefinition der Betriebsveranstaltung keinen Niederschlag gefunden. Diese
Voraussetzung findet sich (nunmehr) vielmehr in § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 3 EStG und steht damit nur noch in
Verbindung mit der Gewährung des Freibetrags in Höhe von 110 €.


cc) Unter Heranziehung des Wortlauts des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 1 EStG setzt eine Betriebsveranstaltung ab
dem Veranlagungszeitraum 2015 mithin nur noch eine Veranstaltung auf betrieblicher Ebene mit
gesellschaftlichem Charakter voraus. Eine Veranstaltung, an der ‑‑wie im Streitfall an den Weihnachtsfeiern‑‑
ausschließlich Beschäftigte des Betriebs und deren Begleitpersonen teilnehmen können, ist vom Wortsinn her eine
solche Betriebsveranstaltung, auch wenn diese Veranstaltung nicht allen Angehörigen eines Betriebs offensteht.


16


Davon geht offensichtlich auch die Finanzverwaltung aus und sieht Veranstaltungen auf betrieblicher Ebene mit
gesellschaftlichem Charakter ‑‑wie beispielsweise Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern und Jubiläumsfeiern‑‑ als
Betriebsveranstaltungen an, wenn der Teilnehmerkreis sich überwiegend aus Betriebsangehörigen, deren
Begleitpersonen und gegebenenfalls Leiharbeitnehmern oder Arbeitnehmern anderer Unternehmen im
Konzernverbund zusammensetzt. Ein Offenstehen der Veranstaltung für alle Beschäftigten wird anders als in den bis
zum Veranlagungszeitraum 2014 geltenden Lohnsteuer-Richtlinien R 19.5 Abs. 2 Satz 1 nicht mehr gefordert (vgl.
Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 14.10.2015, BStBl I 2015, 832, unter 1.).


17


dd) Die Gesetzessystematik bestätigt die Wortlautauslegung. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 3 EStG nimmt das früher
von der Rechtsprechung für die Definition der Betriebsveranstaltung herangezogene Tatbestandsmerkmal des
Offenstehens auf, stellt es jedoch in einen anderen Kontext. Nunmehr ist das Offenstehen für alle Angehörigen des
Betriebs oder eines Betriebsteils ausschließlich Tatbestandsvoraussetzung für die Gewährung des Freibetrags von
110 € (ebenso BeckOK EStG/Bleschick, 17. Ed. [01.10.2023], EStG § 19 Rz 932; Eisgruber in Kirchhof/Seer, EStG,
23. Aufl., § 19 Rz 73b) und kann daher nicht als (ungeschriebenes) einschränkendes Kriterium des
Betriebsveranstaltungsbegriffs im Sinne des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 1 EStG herangezogen werden (ebenso
Bleschick in Deutsches Steuerrecht 2018, 2322; Eisgruber in Kirchhof/Seer, EStG, 23. Aufl., § 40 Rz 21; Seifert in
Neue Wirtschafts-Briefe 2017, 18; Wagner in Herrmann/Heuer/Raupach ‑‑HHR‑‑, § 40 EStG Rz 38; a.A. FG Münster,
Urteil vom 20.02.2020 - 8 K 32/19 E,P,L, EFG 2020, 682; Schmidt/Krüger, EStG, 42. Aufl., § 19 Rz 79).


18


ee) Die historische Auslegung steht dem nicht entgegen. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG beinhaltet ‑‑entgegen der
Ansicht der Vorinstanz‑‑ keine bloße Restituierung der bisherigen Verwaltungsauffassung (vgl. dazu BTDrucks
18/3017, S. 47), sondern auch Neuerungen. So wurde neben der Ausweitung des Besteuerungszugriffs die bis
einschließlich des Veranlagungszeitraums 2014 für Betriebsveranstaltungen geltende Freigrenze in einen
Freibetrag umgewandelt, also das bisherige "Alles oder Nichts"-Prinzip abgeschafft.


19


ff) Schließlich gebieten auch Sinn und Zweck der Vorschrift kein vom Wortlaut abweichendes Verständnis des
Begriffs der Betriebsveranstaltung. Die Neuregelung in § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG dient der Steuervereinfachung
und insbesondere auch der Überschreibung der früheren Senatsrechtsprechung zur Bewertung der Leistungen nach
§ 8 Abs. 2 Satz 1 EStG (hierzu vgl. Senatsurteile vom 16.05.2013 - VI R 94/10, BFHE 241, 519, BStBl II 2015, 186,
Rz 19 ff. und vom 16.05.2013 - VI R 7/11, BFHE 241, 525, BStBl II 2015, 189, Rz 21 ff.), nach der Gemeinkosten
insbesondere für den äußeren Rahmen einer Veranstaltung ebenso wenig zu einem geldwerten Vorteil des
Arbeitnehmers führten wie Zuwendungen an dessen Begleitpersonen.


20


gg) Der Gesetzgeber hat mit der Neuregelung des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG im Rahmen eines Systemwechsels
(s. BTDrucks 18/3441, S. 50) einen eigenständigen Besteuerungsgegenstand geschaffen, für den die bisherigen
Rechtsgrundsätze nur noch insoweit herangezogen werden können, als sie im Wortlaut ihren Niederschlag
gefunden haben (BeckOK EStG/Bleschick, 17. Ed. [01.10.2023], EStG § 19 Rz 932). Selbst wenn es der Wille des
Gesetzgebers oder der am Gesetzgebungsverfahren Beteiligten gewesen sein sollte, für die Definition der
Betriebsveranstaltung an die frühere Rechtsprechung des erkennenden Senats und der insoweit gleichlautenden
Richtlinienregelung anzuknüpfen, kann dieser Wille bei der Auslegung des Gesetzes nur insoweit berücksichtigt
werden, als er auch im Gesetzestext Niederschlag gefunden hat. Die ‑‑insoweit ohnehin nicht eindeutigen‑‑
Gesetzesmaterialien dürfen nicht dazu verleiten, die subjektiven Vorstellungen der gesetzgebenden Instanzen dem
objektiven Gesetzesinhalt gleichzusetzen (Senatsurteil vom 15.06.2016 - VI R 54/15, BFHE 254, 319, BStBl II 2016,
1010, Rz 20, m.w.N.; Brandis/Heuermann/Geserich, § 19 EStG Rz 249h).


21


c) Das Tatbestandsmerkmal der Betriebsveranstaltung in § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG ist entsprechend der
Legaldefinition des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 1 EStG auszulegen.
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aa) Begriffe, die in verschiedenen Vorschriften desselben Gesetzes verwendet werden, sind grundsätzlich einheitlich
auszulegen. Definiert der Gesetzgeber selbst einen Begriff, kommt eine Abweichung davon in einer anderen
Vorschrift desselben Gesetzes nur in Betracht, wenn der Zweck der Regelung, ihr Zusammenhang mit anderen
Vorschriften und/oder die Entstehungsgeschichte eindeutig erkennen lassen, dass der Begriff in dieser Vorschrift
abweichend von der Legaldefinition zu verstehen sein soll (Beschluss des Großen Senats des Bundesfinanzhofs vom
25.11.2002 - GrS 2/01, BFHE 201, 1, BStBl II 2003, 548).


23


bb) Der Zweck des § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG erfordert vorliegend keine andere, normspezifische Auslegung des
Tatbestandsmerkmals der Betriebsveranstaltung.


24


Die in § 40 Abs. 2 EStG geregelten Pauschalierungsmöglichkeiten dienen vor allem der Vereinfachung des
Lohnsteuerverfahrens. § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG trägt insbesondere dem Umstand Rechnung, dass der
Arbeitgeber bei Betriebsveranstaltungen praktisch keine Möglichkeit hat, die von ihm eingeladenen Arbeitnehmer
mit der auf die Zuwendung entfallenden Lohnsteuer zu belasten (vgl. Senatsurteile vom 07.02.1997 - VI R 3/96,
BFHE 182, 559, BStBl II 1997, 365; vom 07.11.2006 - VI R 58/04, BFHE 215, 249, BStBl II 2007, 128 und vom
15.01.2009 - VI R 22/06, BFHE 224, 136, BStBl II 2009, 476, unter II.2.d). Die vereinfachte Berechnung mit einem
Pauschsteuersatz soll daher übermäßigen Arbeitsaufwand in einer Vielzahl gleichgelagerter Fälle vermeiden.


25


Die Erwägungen des Senats zur Rechtslage vor der Neuregelung des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG, wonach die
Erhebung des Pauschsteuersatzes nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG nur bei einer Betriebsveranstaltung, die allen
Arbeitnehmern des Betriebs oder Betriebsteils offenstand, in Betracht kam, da der Durchschnittssteuersatz von 25 %
die "vertikale Beteiligung" aller Arbeitnehmer sach- und realitätsgerecht abbilde und besteuere (vgl. Senatsurteil
vom 15.01.2009 - VI R 22/06, BFHE 224, 136, BStBl II 2009, 476, unter II.2.e), haben in der Gesetzesbegründung
keinen Niederschlag gefunden. Es ist daher nichts dafür ersichtlich, dass der Begriff der Betriebsveranstaltung in
§ 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG nur normspezifisch und mit einem von der Legaldefinition in § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a
Satz 1 EStG abweichenden Inhalt gelten soll. Im Übrigen lässt sich bezogen auf den einzelnen Arbeitnehmer ein
Begünstigungszweck des § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG jedenfalls insoweit erkennen, als der individuelle Steuersatz
den Pauschsteuersatz von 25 % übersteigt (s. HHR/Wagner, § 40 EStG Rz 3).


26


2. Das FG ist von anderen Grundsätzen ausgegangen. Die Vorentscheidung war daher aufzuheben. Der Senat kann
in der Sache entscheiden, da zwischen den Beteiligten zu Recht nicht in Streit steht, dass die beiden hier in Rede
stehenden Veranstaltungen, soweit ‑‑wie dargelegt‑‑ nicht auf das Offenstehen abzustellen ist,
Betriebsveranstaltungen im Sinne des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 1 EStG sind. Ebenso wenig ist die Höhe der
Sachbezüge, für die der Pauschsteuersatz von 25 % zu erheben ist, streitig. Der Klage ist daher stattzugeben.


27


3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 FGO.28
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